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Willmandingen

Herzliche Einladung zur Verabschiedung 

von Pfarrer Thomas Kurz

beim gemeinsamen Sonnenbühler 
Gottesdienst 

am 30. September 2018 um 9.30 Uhr  

in der Kirche „zu unserer lieben Frau 
und St. Nikolaus“ in Undingen 

Predigt: Pfarrer Thomas Kurz

anschließend kurze Gruß- und Dankesworte in der Kirche

Ab 11.30 Uhr Stehempfang im Gemeindehaus und 

Gelegenheit zu Begegnung, Gespräch und Imbiss.

Musikalische Umrahmung durch Posaunenchor, 

Kirchenchor, Band und Lobpreis-Team.
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Zentrale Notdienste
Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notdienst: 116117
Kinderärztlicher  
Notfalldienst: 0180 6071211
Augenärztlicher  
Notfalldienst: 0180 1929348
HNO-ärztlicher  
Notfalldienst: 0180 6070711

Adressen und Öffnungszeiten der 
Notfallpraxen:
Notfallpraxis Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Freitag, 18:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00 bis 22:00 Uhr

Notfallpraxis Kinder Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag  
9:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
Tel. 0800/0022833 gebührenfrei

Zahnärztlicher Notfalldienst
unter der Rufnummer 0 18 05/9 11-6 40 zu erfragen.

Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung:
Claudia Bunke, Tel. 3 03 62

Wir sind Nachbarn (Betreuungsgruppe)
Leitung: Inge Brändle, Tel. 21 91

Sozialstation Südwest der Bruderhaus Diakonie
Telefon 0 71 21/27 84 92

Freundeskreis Magdalena-Hospiz e. V.
Ambulanter Hospizdienst Reutlinger Alb
Tel. 0170/59 25 146

Sozialstation Servicehaus Sonnenhalde
Engstingen, Tel. 0 71 29/93 79-0

Notrufnummern...
Polizei
Notruf  110
Polizeiposten Alb, Engstingen 07129/932660
Polizei Pfullingen (nach Dienstschluss) 07121/9918-0

Feuer- und Ölalarm
Feueralarm, Notarzt, Rettungsdienst  112
Rathaus Undingen  925-0
Feuerwehrkommandant
Thomas Erkner  445

Abteilungskommandanten:
Erpfingen, Timo Bez  0160/98235726
Genkingen, Jochen Fetzer  3452
Undingen, Michael Schäfer  9208244
Willmandingen, Thomas Erkner   445

Rohrbruch:
Bauhof  0175/3285396

Ortschaftsverwaltungen
Erpfingen  925930
Genkingen  925940
Undingen  925-12
Willmandingen  925950

Ortsvorsteher (privat)
Erpfingen, Willi Herrmann  3535
Genkingen, Erwin Herrmann  3136
Undingen, Michael Dieth  30386
Willmandingen, Heinz Hammermeister 3900

Krankenwagen
DRK Rettungsdienst, Notarztdienst 
DRK-Krankentransport Reutlingen  07121/19222
DRK-Bereitschaftsleitung 
Melina Reiff 0176/72195967 
Andreas Hailfinger 3803346
Kreiskrankenhaus Reutlingen  07121/200-0
Kreiskrankenhaus Münsingen  07381/1810

Pfarrämter
Ev. Pfarramt Erpfingen Fax: 927323 636
Ev. Pfarramt Genkingen Fax: 927231 618
Ev. Pfarramt Undingen Fax: 927730 30360
Ev. Pfarramt Willmandingen Fax: 1810 744
Kath. Pfarramt Engstingen Fax: 07129/932705 07129/932704

Telefonseelsorge  0800/1110111
Bestattungsdienst Weible 07121/78048

Restmüll:

Bio-Müll:

Gelber Sack:

Papier/Pappe:
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Abfalltermine in Sonnenbühl

Restmüll:
Dienstag, 02.10.2018

Bio-Müll:
Dienstag, 02.10.2018

Gelber Sack:
Freitag, 05.10.2018

Papier/Pappe:
    Bezirk Genkingen, Undingen, Willmandingen: 
    Dienstag, 09.10.2018
    Bezirk Erpfingen: Dienstag, 23.10.2018
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3. Sonnenbühler Gewerbemesse
13.10. + 14.10.2018 

Entdecken Sie die Vielfalt des Gewerbestandorts Sonnenbühl! 

Am 13./14. Oktober 2018 lädt der Handels- und Gewerbeverein Sonnenbühl e.V. zu 
seiner dritten Gewerbemesse ein. In der Sonnenbühler Sporthalle in 
Sonnenbühl-Genkingen sowie auf dem umliegenden Gelände stellen 34 Aussteller aus 
ganz Sonnenbühl ihre Unternehmen sowie das breite Spektrum ihrer Produkte und 
Dienstleistungen vor: Von der Firmenphilosophie bis hin zum persönlichen 
Beratungsgespräch können Sie sich hier live und in Farbe von der Qualität des Gewerbes 
in Sonnenbühl überzeugen. 

Für das leibliche Wohl ist durch ein vielfältiges Angebot an Speisen und 
Getränken gesorgt, und dank des Kinderunterhaltungsprogramms kommen 
auch die kleinen Besucher der Gewerbemesse auf ihre Kosten. 

Messezeiten: 

Ort: 

Samstag, 13.10., 14.00 bis 18.00 Uhr 
Sonntag, 14.10., 10.00 bis 17.00 Uhr 

Sporthalle Sonnenbühl 
Schulplatz 4 - 72820 Sonnenbühl-Genkingen 

Handels- und 
Gewerbeverein 

Sonnenbühl e.V. 

G 
s 
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Kinderkleiderbörse
am Samstag, den 29.09.2018

 von 13.30 bis 15.30 Uhr
 in der Steinbühlhalle Undingen

 Sie haben Gelegenheit, gut erhaltene Kinderkleidung Herbst-/Wintersachen,
 Wintersportartikel, Spielsachen, Autositze, Fahrzeuge und sonst. Zubehör 

zu erwerben oder zu verkaufen.
Für Verkäufer: Es können pro Liste 5 Paar Schuhe abgegeben werden!

Der Erlös geht zu 80%  an den Verkäufer,  20 % + 1,- €  Startgeld pro Liste
kommen den Undinger Kindergärten zugute.

Listen zum Eintragen und Auszeichnen der Artikel sind in den Undinger Kindergärten 
oder inklusive automatischer Etikettengestaltung zum Eintragen und Ausdrucken, 
auf der Internetseite www.kleiderboerse.byto.de  erhältlich.

Zur Stärkung werden Kaffee und Kuchen angeboten, 
gerne auch zum Mitnehmen.      

 Annahme:       Samstag, 29.09.2018 von 08.30 bis 10.30 Uhr in der Halle

Abrechnung/Abholung:   Samstag, 29.09.2018 von 18.30 bis 19.00 Uhr in der Halle

 Für abhanden gekommene Sachen kann nicht gehaftet werden! 
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DATUM WAS? WER? WO? WANN?
Oktober 

02.10.2018 Seniorennachmittag Ev. Kirchengemeinde 
Willmandingen 

Johanneshaus 
Willmandingen 

14.00 Uhr

05.10.2018-
07.10.2018

Bläserwochenende Posaunenchor 
Genkingen

Vogelhof (Erbstetten) 17.00 Uhr 

06.10.2018 Weinwanderung Schwäbischer Albverein 
- Ortsgruppe Undingen

n.n.b. n.n.b.

07.10.2018 Erntedank-Festgottesdienst Ev. Kirchengemeinde 
Willmandingen 

St. Gallus-Kirche 
Willmandingen 

10.30 Uhr 

07.10.2018 Erntedank-Festgottesdienst Ev. Kirchengemeinde 
Genkingen 

Kirche Genkingen n.n.b.

08.10.2018 Krämermarkt OV Willmandingen Lauchertstraße 08.00 - 13.00 Uhr 
10.10.2018 Seniorennachmittag Ev. Kirchengemeinde 

Undingen 
Gemeindehaus 
Undingen 

14.00 Uhr 

11.10.2018 Gemeinderatssitzung Gemeinde Sonnenbühl Sitzungssaal Rathaus 
Undingen 

19.00 Uhr 

13.10.2018 Leistungsspangen-
abnahme vom Landkreis 
Reutlingen 

Jugendfeuerwehr 
Sonnenbühl 

Undingen 08.00 - 16.00 Uhr 

13.10.2018 Jubiläumskonzert 
(25jähriges Bestehen) 
Gospeltrain 

Gospeltrain 
Willmandingen 

St.-Gallus-Kirche 
Willmandingen 

n.n.b.

13.10.2018-
14.10.2018

Sonnenbühler 
Gewerbemesse 

Handels- und 
Gewerbeverein 
Sonnenbühl (HGS) 

Sporthalle Sonnenbühl mehrtägig

13.10.2018 Schrottsammlung CVJM Genkingen e.V. / 
Ev. Kirchengemeinde 
Genkingen 

Genkingen 09.00 Uhr 

13.10.2018-
14.10.2018

Herbstwochenende Schwäbischer Albverein 
- Ortsgruppe Erpfingen

Raichberg mehrtägig 

14.10.2018 Erntedank-
Festgottesdienst, 
Mitwirkung 
Männergesangsverein 
Erpfingen 

Ev. Kirchengemeinde 
Erpfingen 

Naboriuskirche 
Erpfingen 

10.30 Uhr 

14.10.2018 Erntedank-Festgottesdienst Ev. Kirchengemeinde 
Undingen 

Ev. Kirche Undingen 10.30 Uhr 

15.10.2018 Blutspenden DRK Sonnenbühl n.n.b. 14.30 - 19.30 Uhr 
20.10.2018 Afterlöschparty Feuerwehr Undingen Feuerwehrgerätehaus 

Undingen 
ab 20.00 Uhr 

21.10.2018 Feuerwehr Kirbe Feuerwehr Undingen Feuerwehrgerätehaus 
Undingen 

ab 10.00 Uhr 

21.10.2018 Kirbefest Posaunenchor 
Willmandingen

Bolberghalle 
Willmandingen 

11.30 Uhr 

21.10.2018 Herbstpreisschießen Schützenverein 
Nebelhöhle Genkingen 

Schützenhaus 
Genkingen 

09.30 - 12.00 Uhr, 
13.00 - 16.30 Uhr 

21.10.2018 Konzert des popCHORn Ev. Kirchengemeinde 
Genkingen 

Genkingen n.n.b.

27.10.2018 Kinderbibeltag Ev. Kirchengemeinde 
Genkingen 

Gemeindehaus 
Genkingen 

n.n.b.

31.10.2018 Church-Night Ev. Kirchengemeinde 
Undingen 

Kirche Undingen 19.00 Uhr 

Änderungen vorbehalten

Veranstaltungskalender Oktober 2018



Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl  Freitag, 28. September 2018, Nummer 396

Blutspende
Erst wenn's fehlt, fällt's auf!

DRK-Blutspendedienst bittet um Blutspenden 
in der Sommerzeit
94 Prozent der Deutschen wissen zwar um die Be-
deutung von Blutspenden, aber nur etwas mehr 
als drei Prozent spenden auch regelmäßig Blut. 
Stehen in den Kliniken nicht täglich 15.000 Blut-
spenden zur Verfügung können die Patienten nicht 
mehr versorgt werden. Gerade in der Sommerzeit 
sorgen Sonne, warme Temperaturen, Reisezeit 
und Schwimmbäder für alternative Freizeitbe-
schäftigungen. Doch erst wenn‘s fehlt, fällt’s auf. 
Damit kein Blutpräparat fehlt ist das Engagement 
eines Jeden gefragt.

Um die Versorgung mit den lebensrettenden Blut-
spenden gewährleisten zu können bittet der DRK-
Blutspendedienst um eine Blutspende

am Montag, dem 15.10.2018
von 14:30 bis 19:30 Uhr

in SONNENBÜHL / WILLMANDINGEN,  
Bolberghalle, Egelsbergstr. 11

Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Ge-
sunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender 
dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Da-
mit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor 
der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die 
eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minu-
ten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschlie-
ßendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde 
Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben 
retten kann. Bitte zur Blutspende den Personal-
ausweis mitbringen.

Alternative Blutspendetermine und weitere Infor-
mationen zur Blutspende sind unter der gebühren-
freien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter 
www.blutspende.de

Vorgezogener Redaktionsschluss
In der nächsten Woche (3. Oktober, Tag der Deutschen 
Einheit) ist vorgezogener Redaktionsschluss.
Bitte denken Sie daran, Ihre Beiträge für das Mitteilungsblatt 
einen Tag früher, d.h. bis Montag, 16.00 Uhr in das Portal 
einzustellen.
Der Abgabeschluss für die Anzeigen ist ebenfalls ein Tag früher.
Wir bitten um Beachtung.
Fink Verlag
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 Im Ortsteil Genkingen
04.10. Gudrun Herrmann, 75 Jahre

Im Ortsteil Undingen
04.10. Günther Leibfritz, 70 Jahre

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.

Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-
GVO) werden zukünftig keine Adressen von den Ehe- und 
Altersjubilaren im Amtsblatt veröffentlicht.

 
Fundsachen
Folgende Fundsachen sind im Rathaus Undingen abgegeben 
worden:
1 Teddybär
1 Daten- Stick
1 Schwarze Geldbörse
1 Schwarzer kleiner Regenschirm
1 kleiner Schlüssel
1 Autoschlüssel
1 schwarze Softshelljacke
1 Schlüssel mit Kinderbild Anhänger

Am 23. September ist Herr

Dieter Stoll
im Alter von 63 Jahren völlig überraschend verstorben.

Herr Stoll war langjährig an der Kasse und bei Führungen in 
der Karls- und Bärenhöhle tätig. Das Team der Karls- und 
Bärenhöhle verliert mit ihm einen kompetenten, stets gut 
gelaunten, geschätzten Kollegen und unsere Gäste einen 
freundlich-offenen Ansprechpartner.

Für seine Tatkraft und sein Engagement sind wir Herrn Stoll 
mit Dank verbunden.

Wir werden Herrn Stoll ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Gemeinde Sonnenbühl 
Uwe Morgenstern  Willi Herrmann
Bürgermeister Ortsvorsteher

; .. -..:. - f';"' .:.. 

Auf unseren Krämermärkten bieten die zahlreichen Händler Waren für 
jedes Alter und aller Art an. 

Ob Kleidung, Nahrungsmitteln und Haushaltsartikel, Spielzeug oder was 
Süßes, es wird viel geboten. 

Sie sind herzlich eingeladen, dieses interessante und vielseitige Waren-
angebot auf den Sonnenbühler Krämermärkten zu entdecken und erleben. 

Der nächste Markt findet statt am: 

Montag, 08.10.2018 ab 08.00 Uhr in Willmandingen 
Montag, 22.10.2018 ab 08.00 Uhr in Genkingen 
Unterstützen Sie die Markttradition durch Ihren Besuch! 
Näheres finden sie unter den amtlichen Informationen der Ortsteile. -·

Sonnenbühler Jubilare
Es feiern Geburtstag

im Ortsteil Genkingen
17.08.2011
Herr Herbert Herrmann, Hindenburgstraße 6,

2
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Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Geschäftsordnung für den Gemeinderat
Aufgrund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg – GemO – hat sich der Gemeinderat am 13.09.2018 
folgende 

Geschäftsordnung 
gegeben.

Hinweise: 
Die männliche Form wird zur textlichen Vereinfachung verwendet 
und bezieht die weibliche Form mit ein.
Soweit die Geschäftsordnung ganz oder überwiegend den Wort-
laut der Gemeindeordnung wiedergibt, ist der Text kursiv gedruckt. 

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Zusammensetzung des Gemeinderats, Vorsitzender
(1) Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzen-
dem und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).

(2) Bei tatsächlicher oder rechtlicher Verhinderung des Bürger-
meisters führt sein Stellvertreter im Sinne des § 48 GemO den 
Vorsitz. 

§ 2 Fraktionen         
(1) Die Gemeinderäte können sich nach § 32a GemO zu Frakti-
onen zusammenschließen. Eine Fraktion muss aus mindestens 
drei Gemeinderäten bestehen. Jeder Gemeinderat kann nur einer 
Fraktion angehören.  

(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entschei-
dungsfindung des Gemeinderats mit. Sie dürfen insoweit ihre 
Auffassungen öffentlich darstellen. Ihre innere Ordnung muss 
demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen. 

(3) Jede Fraktion teilt ihre Gründung, Bezeichnung, Mitglieder, 
die Namen des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie ihre 
Auflösung dem Bürgermeister mit.

(4) Die Bestimmungen des § 6 über die Pflicht zur Verschwiegen-
heit gelten für Fraktionen entsprechend.
- § 32a Abs. 2 GemO -

II. Rechte und Pflichten der Gemeinderäte und der zur 
Beratung zugezogenen Einwohner und Sachverstän-
digen
§ 3 Rechtsstellung der Gemeinderäte
(1) Die Gemeinderäte sind ehrenamtlich tätig.

(2) Der Bürgermeister verpflichtet die Gemeinderäte in der ersten 
Sitzung öffentlich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amts-
pflichten.

(3) Die Gemeinderäte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach 
ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeu-
gung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit 
beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.
- 32 Abs. 1 bis 3 GemO –

§ 4 Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht, Anfragerecht der 
Gemeinderäte
(1) Eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte kann in allen 
Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, 
dass der Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet. Ein Viertel 
der Gemeinderäte kann in Angelegenheiten i.S.v. Satz 1 verlangen, 
dass dem Gemeinderat oder einem von ihm bestellten Ausschuss 
Akteneinsicht gewährt wird. In dem Ausschuss müssen die An-
tragsteller vertreten sein.

(2) Jeder Gemeinderat kann an den Bürgermeister schriftliche, 
elektronische oder in einer Sitzung mündliche Anfragen im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 stellen. Mündliche Anfragen, die mit keinem 
Punkt der Tagesordnung in Verbindung stehen, sind erst nach 
Erledigung der Tagesordnung zulässig.

(3) Schriftliche Anfragen sind, sofern es der Gegenstand der Frage 
zulässt, innerhalb von vier Wochen zu beantworten. Sie können 

auch am Ende einer Sitzung des Gemeinderats vom Bürgermeis-
ter mündlich beantwortet werden; können mündliche Anfragen 
nicht sofort beantwortet werden, teilt der Bürgermeister Zeit und 
Art der Beantwortung mit.

(4) Eine Aussprache über Anfragen findet nicht statt.

(5) Für Anfragen und Antworten, die wegen des öffentlichen Wohls 
oder wegen berechtigter Interessen Einzelner im Sinne des § 35 
Abs. 1 Satz 2 GemO nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ist 
eine die Verschwiegenheit gewährleistete Form zu wahren.

(6) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht bei den nach § 44 Abs. 3 Satz 
3 GemO geheim zu haltenden Angelegenheiten.
- § 24 Abs. 3 bis 5 GemO –

§ 5 Amtsführung
Die Gemeinderäte und die zur Beratung zugezogenen Einwohner 
müssen ihre Tätigkeit uneigennützig und verantwortungsbewusst 
ausüben. Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen des Gemeinde-
rats teilzunehmen. Bei Verhinderung oder wenn es erforderlich 
ist, die Sitzung vorzeitig zu verlassen, ist der Vorsitzende unter 
Angabe des Grundes rechtzeitig vor der Sitzung zu verständigen. 
Ist die rechtzeitige Verständigung des Vorsitzenden infolge unvor-
hergesehener Ereignisse nicht möglich, so kann sie nachträglich 
erfolgen.
- §§ 17 Abs. 1, 34 Abs. 3 GemO –

§ 6 Pflicht zur Verschwiegenheit
(1) Die Gemeinderäte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über 
alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorge-
schrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erfor-
derlich ist. Über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten 
Angelegenheiten sind die Gemeinderäte und die zur Beratung 
zugezogenen Einwohner so lange zur Verschwiegenheit verpflich-
tet, bis sie der Bürgermeister von der Schweigepflicht entbindet. 
Dies gilt nicht für Beschlüsse, soweit sie nach § 9 Abs. 3 bekannt 
gegeben worden sind.

(2) Gemeinderäte dürfen die Kenntnis von geheim zu haltenden 
Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Gegen dieses Verbot 
verstößt insbesondere, wer aus der Kenntnis geheim zu haltender 
Angelegenheiten für sich oder Dritte Vorteile zieht oder ziehen will.
- §§ 17 Abs. 2, 35 Abs. 2 GemO -

§ 7 Vertretungsverbot
(1) Die Gemeinderäte dürfen Ansprüche und Interessen eines 
anderen gegen die Gemeinde nicht geltend machen, soweit sie 
nicht als gesetzliche Vertreter handeln. Ob die Voraussetzungen 
dieses Verbots vorliegen, entscheidet der Gemeinderat. Insbeson-
dere darf ein dem Gemeinderat angehörender Rechtsvertreter ein 
Mandat gegen die Gemeinde/Stadt nicht übernehmen.

(2) Auf die zur Beratung zugezogenen Einwohner finden die Be-
stimmungen des Absatzes 1 Anwendung, wenn die zu vertreten-
den Ansprüche oder Interessen mit der ehrenamtlichen Tätigkeit 
in Verbindung stehen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ent-
scheidet der Bürgermeister.
- § 17 Abs. 3 GemO –

§ 8 Ausschluss wegen Befangenheit
(1) Ein Gemeinderat oder ein zur Beratung zugezogener Einwoh-
ner darf weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn die 
Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder folgenden 
Personen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann:
1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach §1 des Le-
benspartnerschaftsgesetzes,
2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grad Verwandten oder einem durch Annahme an Kindes statt 
Verbundenen,
3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten 
Grad Verschwägerten oder als verschwägert Geltenden, solange 
die die Schwägerschaft begründende Ehe oder Lebenspartner-
schaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht,  oder
4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person.

(2) Dieses Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn der Gemeinderat 
oder der zur Beratung zugezogene Einwohner
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1. gegen Entgelt bei jemand beschäftigt ist, dem die Entscheidung 
der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil brin-
gen kann, es sei denn, dass nach den tatsächlichen Umständen 
der Beschäftigung anzunehmen ist, dass sich der Gemeinderat 
deswegen nicht in einem Interessenwiderstreit befindet;
2. oder dessen Ehegatte, Lebenspartner nach § 1 des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes, Kinder, Eltern, Gesellschafter einer Handels-
gesellschaft oder Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder 
eines gleichartigen Organs eines rechtlich selbständigen Un-
ternehmens sind, denen die Entscheidung einen unmittelbaren 
Vor- oder Nachteil bringen kann. Ist der Gemeinderat oder der zur 
Beratung hinzugezogene Einwohner als Vertreter der Gemeinde 
oder auf Vorschlag der Gemeinde Organmitglied im Sinne des 
Satzes 1, besteht kein Mitwirkungsverbot;
3. Mitglied eines Organs einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts ist, der die Entscheidung der Angelegenheit einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann und die nicht 
Gebietskörperschaft ist, sofern er diesem Organ nicht als Vertreter 
oder auf Vorschlag der Gemeinde angehört, oder
4. in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein 
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.
(3) Diese Vorschriften gelten nicht, wenn die Entscheidung nur die 
gemeinsamen Interessen einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe 
berührt. Sie gelten ferner nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit.
(4) Der Gemeinderat und der zur Beratung zugezogene Einwoh-
ner, bei dem ein Tatbestand vorliegt, der Befangenheit zur Folge 
haben kann, hat dies vor Beginn der Beratung über diesen Gegen-
stand dem Vorsitzenden mitzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn 
Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar wer-
den. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zwei-
felsfällen in Abwesenheit des Betroffenen bei Gemeinderäten der 
Gemeinderat, bei Mitgliedern von Ausschüssen der Ausschuss, 
sonst der Bürgermeister. 
(5) Wer wegen Befangenheit an der Beratung und Entscheidung 
nicht mitwirken darf, muss die Sitzung verlassen. Bei öffentlicher 
Sitzung muss er sich in den für die Zuhörer bestimmten Bereich 
des Sitzungsraumes begeben; bei nichtöffentlichen Sitzungen 
muss er auch den Sitzungsraum verlassen.
- § 18 GemO –

III. Sitzungen des Gemeinderats
§ 9 Öffentlichkeitsgrundsatz, Bekanntgabe nichtöffentlich 
gefasster Beschlüsse
(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. Nichtöffentlich 
darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner erfordern; über Gegenstände, 
bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nichtöffentlich 
verhandelt werden. Über Anträge aus der Mitte des Gemeinderats, 
einen Verhandlungsgegenstand entgegen der Tagesordnung in 
öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird in 
nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden.

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats hat jeder-
mann Zutritt, soweit es die Raumverhältnisse gestatten.

(3) In nichtöffentlicher Sitzung nach Absatz 1 gefasste Beschlüsse 
sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies 
ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut 
bekannt zu geben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berech-
tigte Interessen Einzelner entgegenstehen.
 - § 35 GemO – 

§ 10 Verhandlungsgegenstände
(1) Der Gemeinderat verhandelt über Vorlagen des Bürgermeis-
ters, der Ausschüsse und über die dazu gestellten Anträge.

(2) Ein durch Beschluss des Gemeinderats erledigter Verhand-
lungsgegenstand wird erst erneut behandelt, wenn neue Tatsa-
chen oder neue wesentliche Gesichtspunkte dies rechtfertigen.

§ 11 Sitzordnung
Die Gemeinderäte sitzen nach ihrer Fraktionszugehörigkeit. 
Kommt keine Einigung zustande, bestimmt der Bürgermeister die 

Reihenfolge der Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer zahlen-
mäßigen Stärke im Gemeinderat. Die Sitzordnung innerhalb der 
Fraktionen wird von deren Vertretern im Gemeinderat festgelegt. 
Gemeinderäten, die keiner Fraktion angehören, weist der Bürger-
meister den Sitzplatz an.

§ 12 Einberufung
(1) Der Gemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage 
erfordert; er soll jedoch mindestens einmal im Monat einberufen 
werden. Der Gemeinderat muss unverzüglich einberufen werden, 
wenn es ein Viertel der Gemeinderäte unter Angabe des Verhand-
lungsgegenstands beantragt. Die Verhandlungsgegenstände 
müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. Satz 2 
gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsge-
genstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits behandelt 
hat. Absatz 2 gilt entsprechend.  

(2) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat schriftlich (oder 
elektronisch) mit angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in 
der Regel mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag, die Ver-
handlungsgegenstände mit; dabei werden die für die Verhandlung 
erforderlichen Unterlagen beigefügt (s. § 14). In der Regel finden 
Sitzungen donnerstags statt. In Notfällen kann der Gemeinderat 
ohne Frist und formlos (mündlich, fernmündlich oder durch Boten) 
einberufen werden. 

(3) Wird zur Erledigung der Tagesordnung eine Sitzung am nächs-
ten Tag fortgesetzt, so genügt die mündliche Bekanntgabe durch 
den Bürgermeister als Einladung. Gemeinderäte, die bei Unter-
brechung der Sitzung nicht anwesend waren, sind unverzüglich 
zu verständigen.

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Sitzungen sind recht-
zeitig ortsüblich bekannt zu geben. 
- § 34 Abs. 1 und 2 GemO -

§ 13 Tagesordnung
(1) Der Bürgermeister stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf.

(2) Auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Gemeinde-
räte ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spä-
testens der übernächsten Sitzung zu setzen. Die Verhandlungs-
gegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats 
gehören. Satz 1 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen 
Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate be-
reits behandelt hat.

(3) Die Tagesordnung enthält Angaben über Beginn und Ort der 
Sitzung sowie die zur Beratung vorgesehenen Gegenstände, un-
terschieden nach solchen, über die in öffentlicher und solchen, 
über die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln ist.

(4) Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen durch schriftlich 
(oder elektronisch) auszugebende Nachträge die Tagesordnung 
erweitern. Er ist berechtigt, Verhandlungsgegenstände bis zum 
Beginn der Sitzung unter Angabe des Grundes von der Tages-
ordnung abzusetzen. Dies gilt nicht für Anträge nach Absatz 2.
- § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 1 GemO -

§ 14 Beratungsunterlagen
(1) Der Einberufung nach § 12 fügt der Bürgermeister die für die 
Verhandlung erforderlichen Unterlagen bei, soweit nicht das öf-
fentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegen-
stehen. Die Vorlagen sollen die Sach- und Rechtslage darstellen 
und möglichst einen Antrag enthalten.

(2) Gemeinderäte dürfen den Inhalt der Beratungsunterlagen öffent-
licher Sitzungen, ausgenommen personenbezogene Daten oder 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, zur Wahrnehmung ihres 
Amtes gegenüber Dritten und der Öffentlichkeit bekannt geben.

(3) Im Übrigen und insbesondere für Beratungsunterlagen für 
nichtöffentliche Sitzungen gilt § 6.
- §§ 34 Abs. 1, 41b Abs. 4 GemO – 

§ 15 Verhandlungsfähigkeit und Verhandlungsleitung
(1) Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufe-
nen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen.
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(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen 
des Gemeinderats. Die Sitzung wird geschlossen, wenn sämtliche 
Verhandlungsgegenstände erledigt sind oder wenn die Sitzung 
wegen Beschlussunfähigkeit des Gemeinderats oder aus anderen 
dringenden Gründen vorzeitig abgebrochen werden muss.
- § 36 Abs. 1, § 37 Abs. 1 GemO –

§ 16 Handhabung der Ordnung, Hausrecht
(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 
aus. Er kann Zuhörer, die den geordneten Ablauf der Sitzung stö-
ren, zur Ordnung rufen und erforderlichenfalls aus dem Sitzungs-
raum weisen.

(2) Gemeinderäte können bei grober Ungebühr oder bei wieder-
holten Verstößen gegen die Ordnung vom Vorsitzenden aus dem 
Beratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anordnung ist der 
Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende Ent-
schädigung verbunden. Bei wiederholter grober Ungebühr oder 
wiederholten Verstößen gegen die Ordnung kann der Gemeinde-
rat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs Sitzungen 
ausschließen. Entsprechendes gilt für sachkundige Einwohner, die 
zu den Beratungen zugezogen sind.
- § 36 Abs. 1 und 3 GemO –

§ 17 Verhandlungsablauf, Änderung der Tagesordnung 
durch den Gemeinderat
(1) Die Gegenstände werden in der Reihenfolge der Tagesordnung 
verhandelt, sofern der Gemeinderat im Einzelfall nichts anderes 
beschließt.

(2) Die nachträgliche Aufnahme von Gegenständen in die Tages-
ordnung ist, von Notfällen abgesehen, während der Sitzung nicht 
möglich.

(3) Der Gemeinderat kann auf Antrag die Verhandlung über einen 
Gegenstand vertagen. Wird ein solcher Antrag angenommen, so 
finden eine zweite Beratung und die Beschlussfassung in einer 
anderen Sitzung statt.

(4) Die Beratung ist beendet, wenn keine Wortmeldungen mehr 
vorliegen.

(5) Der Gemeinderat kann auf Antrag jederzeit die Aussprache 
über einen Verhandlungsgegenstand schließen (Schlussantrag). 
Wird ein solcher Antrag angenommen, ist die Aussprache ab-
zubrechen und Beschluss zu fassen. Über einen Schlussantrag 
kann erst abgestimmt werden, wenn jede Fraktion und die keiner 
Fraktion angehörenden Gemeinderäte Gelegenheit hatten, zur 
Sache zu sprechen.

§ 18 Vortrag, beratende Mitwirkung im Gemeinderat
(1) Den Vortrag im Gemeinderat hat der Vorsitzende. Er kann den 
Vortrag einem Beamten oder Angestellten der Gemeinde oder 
anderen Personen übertragen.

(2) Ortsvorsteher können an den Verhandlungen des Gemeinde-
rats mit beratender Stimme teilnehmen.

(3) Der Bürgermeister kann unbeschadet des weiterhin beste-
henden Rechts des Gemeinderats sachkundige Einwohner und 
Sachverständige zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten 
zuziehen.

(4) Der Vorsitzende kann, auf Verlangen des Gemeinderats muss 
er, Beamte oder Angestellte der Gemeinde zu sachverständigen 
Auskünften zuziehen.
- §§ 33, 71 Abs. 4 GemO –

§ 19 Redeordnung
(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung nach dem Vortrag (§ 18  
Abs. 1). Er fordert zu Wortmeldungen auf und erteilt das Wort 
grundsätzlich in der Reihenfolge der Meldungen. Bei gleichzeiti-
ger Wortmeldung bestimmt er die Reihenfolge. Ein Teilnehmer an 
der Verhandlung darf das Wort erst ergreifen, wenn es ihm vom 
Vorsitzenden erteilt ist.

(2) Außer der Reihe wird das Wort erteilt zur Stellung von Anträ-
gen zur Geschäftsordnung (§ 21) und zur Berichtigung eigener 
Ausführungen.

(3) Kurze Zwischenfragen an den jeweiligen Redner sind mit des-
sen und des Vorsitzenden Zustimmung zulässig.

(4) Der Vorsitzende kann nach jedem Redner das Wort ergreifen; 
er kann ebenso dem Vortragenden oder zugezogenen sachkundi-
gen Einwohnern und Sachverständigen jederzeit das Wort erteilen 
oder sie zur Stellungnahme auffordern. 

(5) Für die Beratung eines bestimmten Gegenstandes kann der Ge-
meinderat die Dauer der Beratung und die Redezeit beschränken.

(6) Ein Redner darf nur vom Vorsitzenden und nur zur Wahrneh-
mung seiner Befugnisse unterbrochen werden. Der Vorsitzende 
kann den Redner zur Sache verweisen oder zur Ordnung rufen. Bei 
weiteren Verstößen kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen.

§ 20 Sachanträge
(1) Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand der Tagesordnung 
(Sachanträge) sind vor Abschluss der Beratung über diesen Ge-
genstand zu stellen. Der Vorsitzende kann verlangen, dass Anträ-
ge schriftlich abgefasst werden.

(2) Anträge, deren Annahme das Vermögen, den Schuldenstand 
oder den Haushalt der Gemeinde nicht unerheblich beeinflussen 
(Finanzanträge), insbesondere eine Ausgabenerhöhung oder eine 
Einnahmesenkung gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 
mit sich bringen würden, müssen einen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Aufbringung der 
erforderlichen Mittel enthalten.

§ 21 Geschäftsordnungsanträge
(1) Anträge “Zur Geschäftsordnung" können jederzeit, mit Be-
zug auf einen bestimmten Verhandlungsgegenstand nur bis zum 
Schluss der Beratung hierüber, gestellt werden.

(2) Geschäftsordnungsanträge unterbrechen die Sachberatung. 
Außer dem Antragsteller und dem Vorsitzenden erhält je ein Red-
ner der Fraktionen und die keiner Fraktion angehörenden Ge-
meinderäte Gelegenheit, zu einem Geschäftsordnungsantrag zu 
sprechen.

(3) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere 
a) der Antrag, ohne weitere Aussprache zur Tagesordnung über-
zugehen,
b) der Schlussantrag (§ 17 Abs. 5),
c) der Antrag, die Rednerliste zu schließen,
d) der Antrag, den Gegenstand zu einem späteren Zeitpunkt in 
derselben Sitzung erneut zu beraten,
e) der Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen,
f) der Antrag, den Verhandlungsgegenstand an einen Ausschuss 
zu verweisen.

(4) Ein Gemeinderat, der selbst zur Sache gesprochen hat, kann 
Anträge nach Abs. 3 Buchst. b. (Schlussantrag) und Buchst. c. 
(Schluss der Rednerliste) nicht stellen.

(5) Für den Schlussantrag gilt § 17 Abs. 5.

(6) Wird der Antrag auf „Schluss der Rednerliste" angenommen, 
dürfen nur noch diejenigen Gemeinderäte zur Sache sprechen, 
die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf der Rednerliste vorge-
merkt sind.

§ 22 Beschlussfassung, Beschlussfähigkeit
(1) Im Anschluss an die Beratung wird über die vorliegenden Sa-
chanträge Beschluss gefasst. Der Gemeinderat beschließt durch 
Abstimmungen (§ 23) und Wahlen (§ 24).

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.

(3) Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mitglieder ist der 
Gemeinderat beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller 
Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.

(4) Ist der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit 
von Mitgliedern nicht beschlussfähig, muss eine zweite Sitzung 
stattfinden, in der er beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mit-
glieder anwesend und stimmberechtigt sind; bei der Einberufung 
der zweiten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. Die zweite Sitzung 
entfällt, wenn weniger als drei Mitglieder stimmberechtigt sind.
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(5) Ist keine Beschlussfähigkeit des Gemeinderats gegeben, ent-
scheidet der Bürgermeister an Stelle des Gemeinderats nach 
Anhörung der nicht befangenen Gemeinderäte. Ist auch der 
Bürgermeister befangen, findet § 124 GemO entsprechende An-
wendung; dies gilt nicht, wenn der Gemeinderat ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied für die Entscheidung zum Stellvertreter des 
Bürgermeisters bestellt.
(6) Bei der Berechnung der “Hälfte bzw. des Viertels aller Mitglie-
der" nach den Absätzen 2 und 3 ist von der Zahl der tatsächlich 
besetzten Sitze auszugehen. Diese Zahl ergibt sich dadurch, dass 
von den gesetzlichen Mitgliedern bzw. der Zahl der in der Haupt-
satzung festgelegten Mitglieder zuzüglich des Bürgermeisters 
(§ 25 GemO) die Zahl der bei der Wahl nicht besetzten Sitze (§ 26 
Abs. 4 KomWG) sowie die Zahl der Sitze, die nach Ausscheiden 
eines Gemeinderats durch Nachrücken nicht mehr besetzt wer-
den können, abgezogen wird.

(7) Der Vorsitzende hat sich vor der Beschlussfassung über jeden 
Verhandlungsgegenstand zu überzeugen, ob der Gemeinderat 
beschlussfähig ist.
- § 37 GemO –

§ 23 Abstimmungen
(1) Anträge sind positiv und so zu formulieren, dass sie als Ganzes 
angenommen oder abgelehnt werden können. Wird ein Antrag in 
eine Frage gekleidet, ist sie so zu stellen, dass sie mit Ja oder Nein 
beantwortet werden kann. Über Anträge zur Geschäftsordnung 
(§ 21) wird vor Sachanträgen (§ 20) abgestimmt. Bei Geschäfts-
ordnungsanträgen wird über diejenigen, die der sachlichen Wei-
terbehandlung am meisten entgegenstehen, zuerst abgestimmt. 
Über Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Sache wird vor dem 
Hauptantrag abgestimmt. Als Hauptantrag gilt der Antrag des Vor-
tragenden (§ 18 Abs. 1) oder eines Ausschusses. Liegen mehrere 
Änderungs- und Ergänzungsanträge zu der gleichen Sache vor, 
so wird jeweils über denjenigen zunächst abgestimmt, der am 
weitesten von dem Hauptantrag abweicht.

(2) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimm-
enthaltungen werden bei der Ermittlung der Mehrheit nicht be-
rücksichtigt. Der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(3) Der Gemeinderat stimmt in der Regel offen durch Handhebung 
ab. Der Vorsitzende stellt die Zahl der Zustimmungen, der Ableh-
nungen und der Stimmenthaltungen fest. Ist einem Antrag nicht 
widersprochen worden, kann er dessen Annahme ohne förmliche 
Abstimmung feststellen. Bestehen über das Ergebnis der Abstim-
mung Zweifel, kann der Vorsitzende die Abstimmung wiederholen 
lassen. Ist namentliche Abstimmung beschlossen, geschieht sie 
durch Namensaufruf der Stimmberechtigten in der Buchstaben-
folge. Der Aufruf beginnt bei jeder namentlichen Abstimmung mit 
einem anderen Buchstaben des Alphabets.
(4) Der Gemeinderat kann auf Antrag beschließen, dass aus-
nahmsweise geheim mit Stimmzetteln abgestimmt wird. Das 
Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen in § 24 Abs. 2.
- § 37 Abs. 6 GemO -

§ 24 Wahlen
(1) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es 
kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied des Gemeinderats 
widerspricht. Der Bürgermeister hat Stimmrecht. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberech-
tigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht 
erreicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten 
Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit 
entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht 
nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser nicht mehr als die 
Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten, findet 
ein zweiter Wahlgang statt; auch im zweiten Wahlgang ist mehr als 
die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten er-
forderlich. Der zweite Wahlgang soll frühestens eine Woche nach 
dem ersten Wahlgang durchgeführt werden.
(2) Die Stimmzettel sind vom Vorsitzenden bereitzuhalten. Sie wer-
den verdeckt oder gefaltet abgegeben. Der Vorsitzende ermittelt 

unter Mithilfe eines vom Gemeinderat bestellten Mitglieds oder 
eines Gemeindebediensteten das Wahlergebnis und gibt es dem 
Gemeinderat bekannt.

(3) Ist das Los zu ziehen, so hat der Gemeinderat hierfür ein Mit-
glied zu bestimmen. Der Vorsitzende oder in seinem Auftrag der 
Schriftführer stellt in Abwesenheit des zur Losziehung bestimmten 
Gemeinderats die Lose her. Der Hergang der Losziehung ist in die 
Niederschrift aufzunehmen.
- § 37 Abs. 7 GemO -

§ 25 Ernennung, Einstellung und Entlassung der Gemeinde-
bediensteten
(1) Der Gemeinderat entscheidet im Rahmen der Regelungen der 
Hauptsatzung im Einvernehmen mit dem Bürgermeister über die 
Ernennung, Einstellung und Entlassung der Gemeindebedienste-
ten; das Gleiche gilt für die nicht nur vorübergehende Übertragung 
einer anders bewerteten Tätigkeit bei einem Arbeitnehmer sowie 
für die Festsetzung des Entgelts, sofern kein Anspruch auf Grund 
eines Tarifvertrages besteht. Kommt es zu keinem Einvernehmen, 
entscheidet der Gemeinderat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder allein. Der Bürgermeis-
ter ist zuständig, soweit der Gemeinderat ihm die Entscheidung 
überträgt oder diese zur laufenden Verwaltung gehört.

(2) Über die Ernennung und Einstellung der Gemeindebediens-
teten ist durch Wahl Beschluss zu fassen; das Gleiche gilt für die 
nicht nur vorübergehende Übertragung einer höher bewerteten 
Tätigkeit bei einem Arbeitnehmer.
- § 24 Abs. 2, § 37 Abs. 7 GemO -

§ 26 Persönliche Erklärungen
(1) Zu einer kurzen „persönlichen Erklärung“ erhält das Wort 
a) jedes Mitglied des Gemeinderats, um seine Stimmabgabe zu 
begründen. Die Erklärung kann nur unmittelbar nach der Abstim-
mung abgegeben werden;
b) wer einen während der Verhandlung gegen ihn erhobenen Vor-
wurf abwehren oder wer eigene Ausführungen oder deren un-
richtige Wiedergabe durch andere Redner richtig stellen will. Die 
Erklärung kann nach Erledigung eines Verhandlungsgegenstands 
(Beschlussfassung, Vertagung, Übergang zur Tagesordnung) ab-
gegeben werden.

(2) Eine Aussprache über „persönliche Erklärungen" findet nicht 
statt.

§ 27 Fragestunde
(1) Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und Per-
sonenvereinigungen nach § 10 Abs. 3 und 4 GemO können bei 
öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats Fragen zu Gemeinde-
angelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschläge unter-
breiten (Fragestunde).

(2) Grundsätze für die Fragestunde:
a) Die Fragestunde findet in der Regel am Beginn der ersten öf-
fentlichen Sitzung jedes dritten Monats statt. Ihre Dauer soll 60 
Minuten nicht überschreiten.
b) Jeder Frageberechtigte im Sinne des Absatzes 1 darf in einer 
Fragestunde zu nicht mehr als zwei Angelegenheiten Stellung 
nehmen und Fragen stellen. Fragen, Anregungen und Vorschläge 
müssen kurz gefasst sein und sollen die Dauer von drei Minuten 
nicht überschreiten.
c) Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt 
der Vorsitzende Stellung. Kann zu einer Frage nicht sofort Stel-
lung genommen werden, so wird die Stellungnahme in der fol-
genden Fragestunde abgegeben. Ist dies nicht möglich, teilt der 
Vorsitzende dem Fragenden den Zeitpunkt der Stellungnahme 
rechtzeitig mit. Widerspricht der Fragende nicht, kann die Antwort 
auch schriftlich gegeben werden. Der Vorsitzende kann unter den 
Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO von einer Stel-
lungnahme absehen, insbesondere in Personal-, Grundstücks-, 
Sozialhilfe- und Abgabensachen sowie in Angelegenheiten aus 
dem Bereich der Sicherheits- und Ordnungsverwaltung.
- § 33 Abs. 4 GemO -
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§ 28 Anhörung
(1) Der Gemeinderat kann betroffenen Personen und Personen-
gruppen Gelegenheit geben, ihre Auffassung im Gemeinderat vor-
zutragen (Anhörung). Über die Anhörung im Einzelfall entscheidet 
der Gemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden, eines Gemeinde-
rats oder betroffener Personen und Personengruppen.

(2) Die Anhörung ist öffentlich. Unter den Voraussetzungen des  
§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO kann die Anhörung nichtöffentlich durch-
geführt werden. Der Gemeinderat kann die Anhörung auch in Ange-
legenheiten, für die er zuständig ist, einem Ausschuss übertragen.

(3) Die Anhörung findet vor Beginn einer Sitzung des Gemeinde-
rats oder innerhalb einer Sitzung vor Beginn der Beratung über 
die anzuhörende betreffende Angelegenheit statt. Hierüber ent-
scheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

(4) Ergibt sich im Laufe der Beratungen des Gemeinderats eine 
neue Sachlage, kann der Gemeinderat eine erneute Anhörung 
beschließen. Die Beratung wird zuvor unterbrochen.
- § 33 Abs. 4 GemO –

IV. Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren und 
durch Offenlegung
§ 29 Schriftliches Verfahren
Über Gegenstände einfacher Art kann im schriftlichen (oder elek-
tronischen) Verfahren beschlossen werden. Der Antrag, über den 
im schriftlichen Verfahren beschlossen werden soll, wird gegen 
Nachweis und mit Angabe der Widerspruchsfrist allen Gemein-
deräten entweder nacheinander in einer Ausfertigung oder gleich-
zeitig in je gleich lautenden Ausfertigungen zugeleitet. Er ist an-
genommen, wenn kein Mitglied widerspricht.
- § 37 Abs. 1 GemO –

§ 30 Offenlegung
(1) Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenle-
gung beschlossen werden. Die Offenlegung kann in einer Sitzung 
und außerhalb einer solchen geschehen.

(2) Bei Offenlegung in einer Sitzung sind die zur Erledigung vor-
gesehenen Gegenstände in einem besonderen Abschnitt der Ta-
gesordnung aufzuführen. Ein Antrag ist angenommen, wenn ihm 
während der Sitzung nicht widersprochen wird.

(3) Bei Offenlegung außerhalb einer Sitzung sind die Gemein-
deräte darauf hinzuweisen, dass die Vorlage auf dem Rathaus 
aufliegt; dabei ist eine Frist zu setzen, innerhalb der dem Antrag 
widersprochen werden kann. Wird fristgerecht kein Widerspruch 
erhoben, ist der Antrag angenommen.
- § 37 Abs. 1 GemO -

V. Niederschrift
§ 31 Inhalt der Niederschrift
(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Gemein-
derats ist eine Niederschrift zu fertigen; sie muss insbesondere 
Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, den Namen des Vorsitzen-
den, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden 
Gemeinderäte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, die 
Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die Abstimmungs- 
und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse enthalten.

(2) Bei Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren (§ 29) oder 
durch Offenlegung (§ 30) gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Der Vorsitzende und jedes Mitglied können im Einzelfall ver-
langen, dass ihre Erklärung oder Abstimmung in der Niederschrift 
festgehalten wird.
- § 38 Abs.1 GemO -

§ 32 Führung der Niederschrift
(1) Die Niederschrift wird vom Schriftführer geführt. Sofern der 
Bürgermeister keinen besonderen Schriftführer bestellt, ist er 
Schriftführer.

(2) Die Niederschriften über öffentliche und über nichtöffentliche 
Sitzungen sind getrennt zu führen.

(3) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden, von mindestens zwei 
Gemeinderäten, die an der Verhandlung teilgenommen haben, 

und vom Schriftführer zu unterzeichnen. Ist kein besonderer 
Schriftführer bestellt, so unterzeichnet der Bürgermeister als 
“Vorsitzender und Schriftführer".
- § 38 Abs. 2 GemO -

§ 33 Anerkennung der Niederschrift
(1) Die Niederschrift ist in der Regel in der nächsten Sitzung, spä-
testens innerhalb eines Monats, durch Auflegen zur Kenntnis des 
Gemeinderats zu bringen. 

(2) Über die gegen die Niederschrift eingebrachten Einwendungen 
entscheidet der Gemeinderat.
- § 38 Abs. 2 GemO –

§ 34 Einsichtnahme in die Niederschrift
(1) Die Gemeinderäte können jederzeit in die Niederschrift über 
die öffentlichen und über die nichtöffentlichen Sitzungen Einsicht 
nehmen.

(2) Die Einsichtnahme in die Niederschrift über die öffentlichen 
Sitzungen ist auch den Einwohnern gestattet.
- § 38 Abs. 2 GemO -

VI. Geschäftsordnung der Ausschüsse
§ 35 Anwendung der Geschäftsordnung des Gemeinderats
Die Geschäftsordnung des Gemeinderats findet auf die beschlie-
ßenden und beratenden Ausschüsse mit folgender Maßgabe An-
wendung:
a) Vorsitzender der beschließenden Ausschüsse ist der Bürger-
meister. Er kann einen seiner Stellvertreter, einen Beigeordneten 
oder, wenn alle Stellvertreter oder Beigeordneten verhindert sind, 
ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit seiner 
Vertretung beauftragen.
b) Den Vorsitz in den beratenden Ausschüssen führt der Bürger-
meister. Er kann einen seiner Stellvertreter, einen Beigeordneten 
oder ein Mitglied des Ausschusses, das Gemeinderat ist, mit sei-
ner Vertretung beauftragen. Ein Beigeordneter hat als Vorsitzender 
Stimmrecht.
c) In die beschließenden Ausschüsse können durch den Gemein-
derat sachkundige Einwohner widerruflich als beratende Mitglie-
der berufen werden; sie sind ehrenamtlich tätig, ihre Zahl darf die 
der Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.
d) In die beratenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat 
sachkundige Einwohner widerruflich als Mitglieder berufen wer-
den; sie sind ehrenamtlich tätig, ihre Zahl darf die der Gemeinde-
räte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen.
e) Sitzungen der beschließenden Ausschüsse, die der Vorberatung 
von Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vor-
behalten ist, dienen, können in öffentlicher oder nichtöffentlicher 
Sitzung erfolgen; bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 35 
Absatz 1 Satz 2 GemO muss nichtöffentlich verhandelt werden.  
f) Wird ein beschließender Ausschuss wegen Befangenheit be-
schlussunfähig, entscheidet an seiner Stelle der Gemeinderat. 
Wird ein beratender Ausschuss aus demselben Grund beschluss-
unfähig, entscheidet der Gemeinderat ohne Vorberatung.
g) Die an der Teilnahme einer Sitzung verhinderten Mitglieder von 
Ausschüssen haben ihre Stellvertreter rechtzeitig zu verständigen 
und ihnen Einladung und Tagesordnung zur Sitzung zu übergeben. 
Haben sich Mitglieder der Ausschüsse krank oder in Urlaub ge-
meldet, sorgt der Vorsitzende für die Einladung der Stellvertreter.
- §§ 39 Abs. 5, 40, 41 GemO -

VII. Schlussbestimmung
§ 36 In-Kraft-Treten
Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

§ 37 Außer-Kraft-Treten bisheriger Bestimmungen
Mit In-Kraft-Treten dieser Geschäftsordnung tritt die Geschäfts-
ordnung vom 27.06.1979 außer Kraft.

Sonnenbühl, den 25.09.2018

gez.
Uwe Morgenstern 
Bürgermeister
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Redaktionsstatut für das Amtsblatt  
der Gemeinde Sonnenbühl
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.09.2018 folgendes 
Redaktionsstatut festgelegt:

1. Amtsblatt
1.1  Die Gemeinde Sonnenbühl gibt ein eigenes Amtsblatt heraus. 

Es führt den Titel „Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl“.
1.2.  Das Amtsblatt ist das Veröffentlichungsorgan der Gemeinde 

und dient im Übrigen der Unterrichtung der Einwohner über 
die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. 
Es ist nicht Teil der Meinungspresse. Diesem besonderen 
Charakter des Amtsblattes ist bei allen Veröffentlichungen 
Rechnung zu tragen, auch im Anzeigenteil.

1.3  Das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen Teil und einem 
nichtamtlichen Teil, die zusammen den redaktionellen Teil 
bilden, sowie aus einem Anzeigenteil. Verantwortlich für den 
redaktionellen Teil ist der Bürgermeister oder dessen Vertre-
ter im Amt. Verantwortlich für den Anzeigenteil ist der Verlag 
(Fink GmbH, Druck und Verlag, Postfach 7140, 72784 Pfullin-
gen). Redaktioneller und Anzeigenteil sind zu trennen. 

1.4  Das Amtsblatt erscheint in der Regel wöchentlich am Freitag, 
bei Feiertagen am vorherigen Werktag, Abweichungen sind 
nur mit Zustimmung der Gemeinde zulässig. 

2. Inhalt
  Im Amtsblatt werden nach Maßgabe dieser Richtlinien ver-

öffentlicht:
2.1  Amtliche Bekanntmachungen und sonstige amtliche Mittei-

lungen der Gemeindeverwaltung, staatlicher und anderer 
öffentlicher Behörden und Stellen. 

2.2  Andere Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung, ihrer 
Organe und Einrichtungen.

2.3  Auffassungen von Fraktionen und Gruppierungen (mind. 
3 Personen) des Gemeinderates zu Angelegenheiten der 
Gemeinde und der Ortschaftsräte zu Angelegenheiten des 
Ortsteils, jedoch nicht in den drei Monaten vor einer Wahl. Ein 
Äußerungsrecht zu bundes- oder landespolitischen Themen 
besteht nicht. 

2.4  Berichte von politischen Parteien und Wählervereinigungen, 
jedoch nicht in den letzten drei Monaten vor der Wahl. An-
kündigungen sind von dieser Regelung ausgenommen. Ein 
Äußerungsrecht zu bundes- oder landespolitischen Themen 
besteht nicht. 

2.5  Ankündigungen und Berichte von örtlichen Kirchen und 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts und von 
örtlichen Vereinen. Diese sind über das Bürgermeisteramt 
einzureichen. 

2.6  Anzeigen 
2.7  Eine Veröffentlichung von Leserbriefen oder von sonstigen 

Äußerungen einzelner Personen erfolgt nicht, auch nicht in 
Form von Anzeigen gegen Entgelt. 

2.8 Nicht veröffentlicht werden anonyme Schriftsätze. 

3.  Allgemeine Grundsätze
3.1  „Ankündigungen“ im Sinne dieses Redaktionsstatuts sind 

Hinweise auf künftige Veranstaltungen oder Ereignisse. Diese 
sind bis zu zwei Mal vor der Veranstaltungsanzeige möglich. 
„Berichte“ sind gedrängte Zusammenfassungen von Inhalt 
und/ oder Verlauf stattgefundener Veranstaltungen oder Er-
eignisse. „Beiträge“ sind Ankündigungen und sonstige re-
daktionelle Texte. Mit dem Begriff „Auffassungen“ wird den 
Fraktionen und Gruppierungen die Veröffentlichung von Mei-
nungsäußerungen zu Angelegenheiten der Gemeinde bzw. 
des Ortsteils gestattet. 

3.2  Alle Artikel müssen einen örtlichen Bezug haben. Sie müssen 
knapp und sachlich gefasst sein und dürfen keine Verleum-
dungen, persönliche Anfeindungen, direkter oder indirekter 
Art enthalten oder geeignet sein können, das Ansehen der 
Gemeinde, ihrer Organe, von Einzelpersonen, Gruppen oder 
Vereinigungen zu verletzen oder gegen gesetzliche Vorschrif-
ten verstoßen. 

3.3  Alle Artikel müssen in das vom Verlag zur Verfügung gestell-
ten Redaktionssystem eingestellt werden. Die Freigabe er-
folgt durch die Gemeinde. 

3.4  Redaktionsschluss ist in der Regel am Dienstag um 16:00 
Uhr. In Wochen mit Feiertagen verschiebt sich der Redakti-
onsschluss in der Regel auf den vorausgehenden Werktag. 
Beiträge, die später eingehen, können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

3.5  Artikel von Vereinen dürfen max. 3 Bilder pro Ausgabe nicht 
übersteigen. Der Einreicher von Bildern hat sicherzustellen, 
dass Rechte des Fotografen oder Urhebers sowie das Per-
sönlichkeitsrecht der Dargestellten nicht verletzt werden. 

3.6  Ämter, Religionsgemeinschaften, Schulen, eingetragene Ver-
eine und Organisationen können zu besonderen Anlässen 
eine Veröffentlichung auf der Titelseite bei der Redaktion der 
Gemeindeverwaltung beantragen. Ein Anspruch auf eine Ti-
telseite besteht nicht. Die Zusage für eine Titelseite wird stets 
nur mit Vorbehalt gegeben. Die Redaktion behält sich vor, 
wichtigen Meldungen der Gemeindeverwaltung oder auch 
aktuellen Ereignissen Vorrang auf der Titelseite zu geben. 

3.7  Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. 
Ein Abdruck von Beiträgen kann, auch wenn diese dem Re-
daktionsstatut entsprechen, nur erfolgen, soweit der übliche 
Umfang des redaktionellen Teils dies noch zulässt. 

3.8  Veröffentlichungen der Gemeinde bleiben von diesen Bestim-
mungen unberührt. 

4.  Politische Parteien und Wählervereinigungen sowie 
Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat und der 
Ortschaftsräte

4.1  Veröffentlichungsberechtigt sind alle im Gemeinderat und in 
den Ortschaftsräten vertretenen Fraktionen und Wählerver-
einigungen, welche auf örtlicher Ebene organisiert sind. 

4.2  Zulässig sind Ankündigungen, Auffassungen und Beiträge. 
Die Texte müssen sich auf die Darstellung der eigenen Ziele, 
Vorstellungen und Projekte beschränken. Sie dürfen weder 
gegen die Gemeinde gerichtet sein noch Angriffe auf Dritte 
enthalten. Verantwortlich für den Inhalt der Beiträge sind die 
Verfasser, die am Schluss des Textes namentlich zu nennen 
sind. Im Übrigen gilt Ziffer 3. 

4.3  Auf Veranstaltungen außerhalb der Gemeinde darf nur unter 
Angabe von Zeit, Ort und Thema hingewiesen werden. 

4.4  Um den Charakter als Amtsblatt zu erhalten, muss eine über 
örtliche Ereignisse hinausgehende Berichterstattung unter-
bleiben. 

4.5  Für Veröffentlichungen der Gemeinderatsfraktionen/ Ge-
meinderatsgruppierungen bzw. Ortschaftsratsfraktionen/ 
Ortschaftsratsgruppierungen steht eine eigene Rubrik mit 
dem Titel „Aus dem Gemeinderat“ bzw. „Aus dem Ort-
schaftsrat“ zur Verfügung. 

5. Wahlwerbung - Karenzzeit
5.1  Die Veröffentlichung von Anzeigen aus Anlass von Wahlen, an 

denen die Bürger der Gemeinde beteiligt sind (Wahlwerbung) 
ist zulässig. 

5.2  Veröffentlichungsberechtigt sind die zur Wahl zugelassenen 
Parteien oder Gruppierungen sowie die Wahlbewerber selbst. 

5.3  Wahlwerbung muss sich auf die Darstellung der Ziele, Vor-
stellungen und Projekte derjenigen Partei oder Gruppierung 
beschränken, die Gegenstand der Wahlwerbung ist. Sie darf 
weder gegen die Gemeinde gerichtet sein noch Angriffe auf 
Dritte enthalten. 

5.4  Wahlwerbung ist, auch in Form von Anzeigen, vor einer Wahl 
zulässig, jedoch nicht in den letzten beiden Wochen vor dem 
Wahltag. Zulässig sind jedoch Richtigstellungen von fehler-
haften Veröffentlichungen in der vorausgegangenen Ausgabe. 

5.5  Um die Chancengleichheit bei Wahlen und die Neutralität der 
Gemeinde während der Vorwahlzeit zu gewährleisten, sind 
Veröffentlichungen in der Rubrik „Aus dem Gemeinderat“ 
bzw. „Aus dem Ortschaftsrat“ in einem Zeitraum von drei 
Monaten vor Wahlen ausgeschlossen (Karenzzeit). 
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6. Kirchen, örtliche Vereine und Organisationen
6.1  Veröffentlichungen im Amtsblatt können die eigene Öffent-

lichkeitsarbeit nicht ersetzen. Zulässig sind nur folgende Ver-
öffentlichungen:

 a) Berichte und Ankündigungen
  b) kurze Informationen zu allgemein interessierenden The-

men der Vereinsarbeit
6.2  Überschreitet ein Beitrag den zulässigen Umfang, kann er 

zum Zwecke der Kürzung zurückgegeben werden. 

7. Geltungsumfang
  Diese Vorschriften über den zulässigen Inhalt des redakti-

onellen Teils dürfen nicht über den Anzeigenteil oder über 
Einlagen in das Amtsblatt umgangen werden. 

8. Inkrafttreten
  Dieses Redaktionsstatut tritt am Tag nach seiner Veröffentli-

chung im Amtsblatt in Kraft. 

Sonnenbühl, den 25.09.2018

gez.
Uwe Morgenstern
Bürgermeister

Sprechtage der Deutschen Renten- 
versicherung in Sonnenbühl:
Individuell + außerdem zusätzlich jeden ersten Dienstag des Mo-
nats im Rathaus Genkingen.
Der nächste Termin ist am Dienstag, 02.10.2018 im Rathaus 
Genkingen, ab 16.00 Uhr.
Sie erhalten Ihren persönlichen Termin. Um längere Wartezeiten 
zu vermeiden, melden Sie sich deshalb telefonisch an bei Ihrem 
ehrenamtlichen Versichertenberater Kuno Wanderer, Telefon: 
07128-1754. Sie erhalten kostenlos Hinweise und Hilfestellung, 
um Probleme klarer zu sehen und Lösungen selbstbewusster ins 
Auge zu fassen. Das Leistungspaket reicht von der individuellen 
Beratung in allen Rentenfragen, zu den Ergänzungsformen der 
Zukunftsvorsorge, bis hin zur medizinischen oder beruflichen 
Rehabilitation sowie zur Zahlung von Renten an Versicherte oder 
ihre Angehörigen.
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis sowie Ihren letzten „Ren-
ten-Versicherungsverlauf“ zur Beratung mit.

Kein Sportbetrieb in der Sporthalle Sonnenbühl
Am Samstag, 6.10.2018 findet eine Firmenveranstaltung und am 
Wochenende 13./14.10.2018 die Gewerbemesse Sonnenbühl 
statt. Aus diesem Grund kann zu folgenden Zeiten in der Sport-
halle Sonnenbühl kein Sportbetrieb stattfinden:
Freitag, 05.10.2018 ab 11.30 Uhr bis Sonntag, 07.10.2018 
abends
Donnerstag, 11.10.2018 ab 13 Uhr bis Montag, 15.10.2018, 
13 Uhr.
Wir bitten um Beachtung.

Beratung zum Thema Alter, Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit regelmäßig im Rathaus 
Sonnenbühl
Pflegestützpunkt, Landratsamt Reutlingen,
Tel.: 07121/480-4030
E-Mail: pflegestuetzpunkt@kreis-reutlingen.de
www.kreis-reutlingen.de/pflegestuetzpunkt
Beratung zum Thema Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
regelmäßig im Rathaus Sonnenbühl - trägerneutral, kosten-
los, wohnortnah -
Der Pflegestützpunkt im Landkreis Reutlingen informiert, berät 
und unterstützt im Alter, bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. 
Egal, ob Sie selbstbestimmt und möglichst unabhängig lange in 
Ihrer vertrauten Umgebung leben möchten; ob Sie durch Unfall, 
Schlaganfall oder eine andere schwere Erkrankung Ihr Leben 
von heute auf morgen völlig umgestalten müssen; oder ob durch 
Pflegebedürftigkeit oder beginnende Demenz neue Fragen zur 

Versorgung zu klären sind. - Die Beratung ist an der jeweiligen 
individuellen Lebenssituation ausgerichtet und offen für
-  alle, die sich mit dem Älterwerden beschäftigen und das Alter 

gezielt gestalten wollen,
- pflegebedürftige Menschen aller Altersstufen,
- Angehörige und andere Bezugspersonen,
- alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.
Um Ihnen lange Fahrtwege zu ersparen, kann ein persönliches 
Beratungsgespräch auch im Rathaus in Sonnenbühl stattfinden. 
Vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Frau Margaretha Bross vom Pflegestützpunkt ist jeweils am 
4. Dienstag im Monat.
Die nächsten Termine sind:
23.10.2018 von 14:00 bis 15:30 Uhr
21.11.2018 von 9:00 bis 11:00 Uhr
18.12.2018 von 14:00 bis 15:30 Uhr
Bei eiligen Anfragen oder wenn für Sie ein Sprechstunden-Termin 
nicht passend ist, können Sie selbstverständlich auch einen zeit-
nahen Beratungstermin im Pflegestützpunkt-Büro Landratsamt 
(Kaiserstr. 27, 72764 Reutlingen) erhalten oder wir können Ihr 
Anliegen telefonisch klären. Bei Bedarf kommen wir auch zu Ih-
nen nach Hause. Rufen Sie uns an unter Tel. 07121/480 4030 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail: pflegestuetzpunkt@kreis-
reutlingen.de

 
 

Gemeinsame Übung
Die nächste gemeinsame Übung findet am Freitag, den 28.09.2018 
um 19.30 Uhr statt.
Abt.-Kdt. Timo Bez

 
Übungsdienst
Der nächste Übungsdienst findet am Freitag, 28.09.2018 um 
19:30 Uhr statt.

Wiederholungsübung Atemschutz
Die jährliche Wiederholungsübung für die Atemschutzgeräteträ-
ger findet am Donnerstag, 11.10.2018 statt.
Beginn: 19:30 Uhr auf der AÜA in Reutlingen
Abfahrt: 18:45 Uhr am Gerätehaus Undingen

Weitere Termine
12.10. Übungsdienst
19.10. Aufbau Kirbe
20.10. Aufbau Kirbe und Afterlöschparty
21.10. Kirbe
22.10. Abbau Kirbe
28.10. Übungsdienst ( Sonntag, Beginn 8 Uhr )
Michael Schäfer, Abt.-Kdt.

 
Übung
Am Freitag, den 28.09.18 um 19.30 Uhr findet die nächste ge-
meinsame Übung statt.
Bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen!
T. Erkner, Abt. Kommandant

 Aktuell suchen wir:
1 Bügelbrett
Bitte setzen Sie sich mit Frau Jaudas, Tel. 07128-925-19 in Ver-
bindung.
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Das neue vhs-Semester hat begonnen. In folgenden Kursen 
gibt es noch freie Plätze:

Für Kinder
29.09.2018  Töpfern für Fortgeschrittene ab ca. 8 Jahren, 6 Vor-

mittage, 10.00 – 12.00 Uhr, P7002, 62,00 €
01.10.2018  Malwerkstatt für Kinder ab 8 Jahren, 6 Nachmittage, 

17:00 – 19:00 Uhr, P7005, 62,00 €

Für Erwachsene
27.09.2018  Hui Chun Gong für Fortgeschrittene, 8 Abende, 18.15 –  

19.30 Uhr, P7118, 61,00 €
28.09.2018  Zumba® Fitness für Einsteiger, 15 Vormittage, 09.00 –  

09.45 Uhr, P7202, 56,50 €
28.09.2018  Gymnastik nach Pilates, 12 Abende, 19.00 – 20.00 

Uhr, P7132, 60,00 €
01.10.2018  Aquarellmalerei – für Fortgeschrittene + Anfänger, 8 

Abende, 19.30 – 21.30 Uhr, P7017, 87,00 €
05.10.2018  Herbstspindel, 1 Abend, 19.00 – 21.15 Uhr, P7012, 

15,00 € (zzgl. Materialkosten von ca. 20 €)
13.10.2018  Acrylmalerei: Vogelfantasien, 1 Nachmittag, 14.30 – 

18.30 Uhr, P7016,25,00 €

Info und Anmeldung über Rathaus Sonnenbühl, Frau Trost, 
Tel. 07128/925-0 oder Fax: 07128/925-50 oderE-Mail: g.trost@ 
sonnenbuehl.de.
Wir freuen uns über Ihr Kommen!
Ihr vhs-Team Sonnenbühl

 

 
Gottesdienst: Sonntag, 30.09.2018, 10:00 Uhr, Predigt mit Pas-
tor Felix Binefeld

Gebetsabend: Montag, 01.10.2018, 18:00 Uhr

Nächster Gottesdienst: Sonntag, 07.10.2018, 10:00 Uhr, mit 
Pastor Felix Binefeld

Eine göttliche Verheißung: aus Apostelgeschichte 16,31: 
"Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus 
selig."
Dieses Evangelium ist für einen Menschen wie mich, der immer 
wieder in Sünde fällt, jedoch nicht liegen bleibt. Ich möchte weg-
sehen von meinem Ich und von der Sünde und von allen Gedanken 
an persönliches Verdienst. Ich will hinschauen auf Jesus und ihm 
vertrauen als dem Heiland, den Gott gegeben hat. Ich glaube an 
ihn, ich verlasse mich auf ihn, ich nehme ihn als mein Ein und Alles 
an. Ich bin gerettet und das in alle Ewigkeit, denn ich glaube an 
Jesus meinen Herrn. Liebe Mitmenschen, diese Gewissheit kann 
jeder erfahren. Nun steht da noch etwas: „ ...und dein Haus...“ Nun 
mein geliebter Herr, ich möchte nicht mit einer halben Verheißung 
zufrieden sein, wenn du eine ganze gibst. Ich bitte dich, rette all 
die Meinen, Rette meine Nächsten und Liebsten. Bekehre meine 
Kinder und meine Enkel. Du gibst mir diese Verheißung persönlich. 
Deshalb bitte ich dich tue, wie du zugesagt hast.
Meine geliebten Mitmenschen, das gilt für jeden von uns: "Glaube 
an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig 
(gerettet)."
Liebe Segensgrüße, Karl Ruoff

 
Sonntag, 30.09.
09.30 Uhr Gottesdienst
Donnerstag, 04.10.
20.00 Uhr Gottesdienst
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde unter https://www.nak-reutlingen.de/
sonnenbuehl.

 
Sonntag, 30.09.2018
09.30 Uhr Gottesdienst

 
Kirchstr. 13/1, Postfach 7, Tel. 07129 932704, Fax 932705
Pfarrbüro Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 
9.00 – 11.30 Uhr, Dienstag 15.00 bis 17.30 Uhr

Pfarrer Jäger, Tel. 07129 932706

Diakon Tröster, Tel. 07129 938 2400, Sprechzeiten: Montag 14.00 
– 16.00 Uhr, Dienstag 15.00 – 17:00 Uhr, Freitag 14.00 – 16.00 Uhr

Gottesdienst in St. Martin vom 29.09. bis 07.10.2018
Samstag, 29.09.2018 – Heilige Erzengel Michael, Gabriel und 
Raphael – Caritas Herbstsammlung 
10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim „Servicehaus Sonnen-
halde“
18.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 30.09.2018 – 26. Sonntag im Jahreskreis 
14.00 Uhr Rosenkranzgebet
Donnerstag, 04.10.2018 – Heiliger Franz von Assisi 
09.00 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 06.10.2018 – Heiliger Bruno 
15.00 Uhr Kirchliche Eheschließung des Brautpaares Corina Faßl
und Michael Weidenauer
17.00 Uhr Kirchliche Eheschließung des Brautpaares Teresa Es-
calanate-Fernandez und Werner Leippert
Sonntag, 07.10.2018 – 27. Sonntag im Jahreskreis - Ernte-
dankfest 
09.00 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest, als Wort-
Gottes-Feier gestaltet
14.00 Uhr Rosenkranzgebet

Erntedankgottesdienst 
Am 7. Oktober feiern wir Erntedank mit einem Familiengottes-
dienst um 9.00 Uhr. Dazu sind alle Kinder mit ihren Familien herz-
lich eingeladen. Spenden für den Erntedankaltar (Obst, Gemüse, 
Blumen) sind erwünscht und dürfen gerne in der Kirche bei der 
Mesnerin abgegeben werden. Vorab schon vielen Dank dafür.

Seniorentreff St. Martin – Kräutersalben selbst herstellen 
Beim nächsten Seniorentreff St. Martin am Dienstag, 09. Oktober 
ist die Streuobstpädagogin Anne Gekeler aus Metzingen zu Gast. 
Sie gibt Kurse u.a. im Freilichtmuseum Beuren und der Volkshoch-
schule, um ihre Begeisterung für die Verarbeitung von regionalen 
Produkten mit anderen zu teilen.
Aus Kräutern wie Zitronenmelisse, Johanniskraut, Lavendel und 
Rosmarin, die uns die Natur zur Verfügung stellt, lassen sich wun-
derbare Öle und Salben herstellen.
Als Einstieg dürfen die Seniorinnen und Senioren in einer Selbst-
erfahrungsrunde in kleinen Gruppen herausfinden, welche Salbe 
sie vor sich haben und sich darüber austauschen, welche Erfah-
rungen sie vielleicht schon damit gemacht haben, bzw. welche 
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Salbe aus der Hausapotheke wofür einsetzbar ist. Frau Gekeler 
demonstriert anschließend anhand einer Rosmarinsalbe, wie ein-
fach solche Salben selbst herzustellen sind.
Der Seniorentreff beginnt wie immer mit dem Gottesdienst um 
14.30 Uhr in unserer Pfarrkirche St. Martin. Selbstverständlich 
kommt auch der gesellige Teil bei Kaffee und Kuchen nicht zu kurz.

Katholische öffentliche Bücherei St. Martin 
Neuheiten im Herbst 
Jetzt im Herbst werden die Tage kürzer und es bleibt wieder mehr 
Zeit zum Lesen und Spielen. In der Ferienzeit wurden viele neue 
Bücher angeschafft, darunter auch ganz aktuelle Neuerscheinun-
gen wie z. B. von P. Durst-Benning: Die Fotografinnen, Band 1; 
von J. Jonasson: Der Hundertjährige, der zurückkam um die Welt 
zu retten; von J. Delaney: Believe me – Spiel Dein Spiel; und viele 
weitere Romane, Kinder- und Jugendbücher.
Ein Besuch in der Bücherei lohnt sich.
Das Büchereiteam

Öffnungszeiten der Bücherei: 
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr, Sonntag 10.00 – 11.30 Uhr

 
Tanzwerkstatt Sonnenbühl
Aufgrund der aktuellen Ankunftszeiten der Schulbusse, die nach 
der Nachmittags-Schule in den verschiedenen Teilorten von Son-
nenbühl eintreffen, müssen wir unsere Trainingszeiten etwas an-
passen. Bitte beachtet unsere neuen Trainingszeiten donnerstags 
auf der Bühne der Steinbühlhalle in Undingen, die künftig um 
30 Minuten nach hinten verschoben werden. Trainingszeit für die 
Kinder (8+) ist jetzt von 17:30 - 18:30 Uhr und für die Jugendlichen 
(12+) von 18:30 - 20:00 Uhr. Wir sind momentan dabei, neue Tänze 
mit den beiden Gruppen einzuüben. Das ist eine günstige Gele-
genheit für Interessierte einzusteigen und sich der Tanzwerkstatt 
anzuschließen. Auskunft erhaltet ihr unter Telefon 2776 oder der 
E-Mail-Adresse gungrun76@gmail.com.
Das Trainerteam

 
Altkleidersammlung vom 15.09.2018
Bei unserer Altkleidersammlung konnten wir 3240 kg in Son-
nenbühl sammeln. Aufgrund des Personalmangel ist das für die 
wenigen, die diesen Termin gestemmt haben, eine ganz große 
Leistung. Ganz besonderer Dank gilt unserer Helferin Blanka, die 
sich kurzfristig bereit erklärte, uns auf unseren Aufruf in Facebook 
hin zu unterstützen. Vielen Dank.
1. Vorsitzender Matthias Bez

 D-Junioren
D1
Am vergangenen Samstag, den 22.09.2018 startete unsere D1 
in die neue Runde. Aufgrund einiger Regeländerungen (Abseits, 
Rückpass...) und einem größeren Spielfeld waren alle gespannt, 
wie man sich hier schlagen wird. Unser Gegner war die SGM Hay-
ingen/Zwiefalten/Pfronstetten. Von Beginn an entwickelte sich ein 
recht ausgeglichenes Spiel, obwohl zu Beginn der Gegner ein 
paar Mal gefährlich vor das Tor kam, jedoch unser Torwart Junes 
seinen Kasten sauber hielt. Mit der Zeit kamen wir immer besser 
ins Spiel und unsere Mittelfeldmotoren Jonas, Janis und Finn B. 
konnten unsere Stürmer Bene, Lion, Marco, Robin und Nils das 
ein ums andere Mal klasse in Szene setzen. So kam dann auch 

Mitte der ersten Halbzeit die verdiente Führung für uns heraus. 
Nach einem tollen Pass von Jonas ging Bene auf und davon und 
markierte das 1:0. Es war klasse mit anzusehen, wie unsere Ab-
wehr mit Thore, Finn U., Lolo und Jakob das Abseitsspiel be-
herrschten und den Gegner das ein ums andere Mal ins Abseits 
stellten. Zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir noch einige 
Torchancen welche wir leider ungenutzt ließen. Mit dem 1:0 ging 
es dann auch in die Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging 
es sehr ausgeglichen weiter, wobei es auf beiden Seiten keine 
wirkliche Torchance gab. Dennoch fiel nach einem Eckball des 
Gegners das unglückliche 1:1. Danach kam der Gegner besser 
ins Spiel und nutzte gleich die nächste Chance zum 1:2. Den-
noch fanden wir wieder zurück ins Spiel und drückten auf den 
Ausgleich. In der letzten Spielminute traf Jonas mit einem klasse 
Distanzschuss leider nur den Außenpfosten, womit es dann bei 
der 1:2 Niederlage blieb. Ein großes Lob an die Jungs, die gezeigt 
haben, dass wir uns auch dieses Jahr nicht verstecken müssen. 
Auch ein Dank an alle Fans und die Bewirtung, was wie immer 
großartig war. Dabei waren: Junes, Thore, Jonas, Janis, Robin, 
Finn U., Finn B., Marco, Nils, Lorenzo, Benedetto, Jakob, Lion.
Euer Trainer

Juniorinnen
Unsere C-Mädchen starteten am 15. September mit einem hoch-
verdienten 1:0 Erfolg gegen den SKV Eningen in die neue Saison.
Bereits in der 7. Spielminute erzielte Elisa mit einem Schuss aus 
16 m den 1:0 Führungstreffer und nur kurze Zeit drauf war es 
wiederum Elisa, die mit einem schönen Schuss von halb rechts 
das 2:0 erzielte. Danach kamen die FC Mädels richtig in Fahrt 
und erspielten sich mehrere gute Torchancen. Mit 2 Treffern in 
kurzer Folge erhöhte Franziska auf 4:0, durch die weiteren Treffer 
von Lisa und Johanna sowie kurz vor dem Halbzeitpfiff wiederum 
durch Franziska ging es dann mit einer komfortablen 7:0 Führung 
in die Halbzeit. Nach der Halbzeit zeigte sich gleich, dass die 
Mädchen sich mit 7 Toren noch lange nicht zufrieden gaben, es 
wurde beherzt weiter gespielt und so war es nur noch eine Frage 
der Zeit, bis weitere Toren fielen. Nach ca. 10 Spielminuten in der 
2. Halbzeit erzielte Elisa das 8:0 und kurz darauf erhöhte dann 
Antonia auf 9:0 und Leni schoss zum 10:0 ein. Elisa war es wiede-
rum, die mit ihren Treffern 4 und 5 den 12:0 Erfolg perfekt machte.
Am vergangenen Wochenende mussten die C-Mädchen beim TSV 
Lustnau antreten. Trotz vieler Möglichkeiten gelangen diesmal aber 
nur 2 Tore und man musste sogar den 1. Gegentreffer hinnehmen. 
Letztendlich reichte es aber zu einem verdienten 1:2 Erfolg.
Die Tore erzielten Leny und Lisa.
Die B-Mädchen starteten am vergangenen Sonntag in die neue 
Saison. Zu Gast im Burgstadion war der TSV Gomaringen. In den 
ersten Spielminuten schien es so, als ob unsere Mannschaft noch 
nicht so richtig bemerkt hatte, dass das Spiel bereits begonnen 
hat und so stand es bereits nach 5 Minuten 0:2. Nach dem 0:2 
kam es dann aber zum erwachen unserer Mannschaft und die 
Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden 
Teams. In der 12. Spielminute setzte sich Serin auf der linken Seite 
durch und passte nach innen zu Leny, die den Überblick behielt 
und den Ball direkt zur Elisa weiter leitete, Elisa setzte das Leder 
dann mit einem satten Schuss zum 1:2 ins gegnerische Tor. Leider 
musste man dann das 3:1 hinnehmen, bevor Serin wiederum zum 
3:2 verkürzte und Leny in der 28. Minute den zu diesem Zeitpunkt 
verdienten 3:3 Ausgleichstreffer gelang. Trotz ausgeglichenem 
Spiel gelangen den Gästen aus Gomaringen weitere 3 Tore in der 
ersten Halbzeit, Serin konnte den Rückstand mit ihrem dritten 
Treffer noch verkürzen und so ging es mit einem 4:6 Rückstand 
in die Halbzeit.
Leider fing die zweite Halbzeit gleich an wie die erste und Goma-
ringen baute ihre Führung rasch auf 4:9 aus, bevor Elisa und Amira 
auf 6:9 verkürzten. Im weiteren Verlauf gelangen den Gästen noch 
zwei weitere Treffer, sodass man am Ende eine 6:12 Niederlage 
hinnehmen musste.
Am kommenden Samstag, 29.09 spielt die
C um 14:00 Uhr in Undingen gegen den TV Derendingen
B um 13:00 Uhr in Pfronstetten
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Fahrplan FC Sonnenbühl

Aktive

FC 1                         - SV Lautertal 1 Sonntag, 30.09.       15.00 Uhr       Willmandingen

FC 2                         - SV Lautertal 2 Sonntag, 30.09.       13.00 Uhr       Willmandingen

A-Jugend

---- ----

B-Jugend

SGM Auingen          - FC Sonntag, 30.09.       10.30 Uhr                  Auingen

C-Jugend

SGM gächingen       - FC Samstag, 29.09.       14.00 Uhr              Gächingen

D-Jugend

SGM Mehrstetten    - FC 1 Samstag, 29.09.       10.30 Uhr           Mehrstetten

FC 2                          - SGM Reutlingen Samstag, 29.09.       10.30 Uhr                Undingen

E-Jugend

FC 1                          - SGM Hayingen Samstag, 29.09.       09.30 Uhr                Erpfingen

FC 2                          - SGM Gönningen/Genk. Samstag, 29.09.       09.30 Uhr                Erpfingen

Juniorinnen

TSV Pfronstettem    - FC Samstag, 29.09.       13.00 Uhr           Pfronstetten

FC                             - TV Derendingen Samstag, 29.09.       14.00 Uhr                Undingen

 
Die Sommerpause ist vorbei und es gibt viel zu tun!
Deshalb treffen wir uns zu unserem nächsten Arbeitseinsatz in 
der Zehntscheuer am Samstag, den 29.09.2018 um 9 Uhr! Wäre 
schön, wenn sich zahlreiche Helfer finden würden.

 
Gratis-Tickets für VdK-Gesundheitstag  
in der Liederhalle Stuttgart
Am Samstag, 6. Oktober 2018 (10.00 bis 15.30 Uhr) findet in der 
Liederhalle Stuttgart (Hegelsaal) der große VdK-Gesundheitstag 
statt. Neben Vorträgen von Dr. Richard Daikeler, Dr. Matthias Fa-
bian, Christoph Gulde, Dr. Christopher Hermann, PD Dr. Jens 
Keßler und Roland Sing zum Motto „Gesundheitswesen und Pfle-
ge gerecht und zukunftsfähig gestalten!“ gibt es im Foyer eine 
kleine Messe mit Ausstellern aus dem Gesundheits- und Reha-
bereich. Zudem tritt Lüder Wohlenberg, Kabarettist und Arzt, mit 
seinem Bühnenprogramm auf. Der Eintritt ist für alle Interessier-
ten frei. Kartenbestellungen nimmt der VdK-Landesverband unter 
a.unger@vdk.de sowie telefonisch (0711) 61956-52 entgegen.

Einladung 10 Jahre VdK Sonnenbühl
Vor 10 Jahren haben sich die Ortsverbände der vier Sonnenbüh-
ler Ortsteile zum VdK Sonnenbühl zusammengeschlossen. Wir 
möchten Sie herzlich einladen, dieses Jubiläum mit uns zu feiern.
Wir treffen uns am Samstag, dem 13.10.2018 um 18.30 Uhr in 
Sonnenbühl-Erpfingen in der Gaststätte "Bärentatze" bei der 
Bärenhöhle. Wir wollen an diesem Abend die letzten 10 Jahre 
VdK Sonnenbühl Revue passieren lassen, gemütlich zusammen 
essen und feiern.
Wir haben für diesen Abend einen Zauberer eingeladen. Der Ein-
tritt ist wie immer kostenlos. Die Mitglieder erhalten einen Essens-
gutschein. Gäste sind herzlich willkommen.
Um besser planen zu können, bitten wir um zeitnahe Anmeldung 
unter Tel. 07128/927864.
Der Vorstand

 
Emma Glaser holt sich den Gesamtsieg beim  
IX. Alb-Juniors-Cup Masters 2018 in Gomadingen
Am 12. und 13. September 2018 fand in den Konkurrenzen Klein-
feld und Mid-Court das Tennis-Masters als Abschluss der diesjäh-
rigen Jugend-Turnierserie des Veranstalters TV Gomadingen statt.

Los ging es am Dienstag mit dem Kleinfeld-Turnier, bei welchem 
Emma sich nach 4 deutlichen Siegen den ungefährdeten 1. Platz 
erspielen konnte.
Spannender ging es am Mittwoch in der Mid-Court Konkurrenz 
zur Sache. Neben Emma nahm mit Tim Meister noch ein weiterer 
Spieler der SPG Sonnenbühl teil. Nahezu bei allen Spielen ging 
es knapp hin und her und oft musste der Tie-Break als 3. Satz 
die Entscheidung bringen. Tim erreichte nach seinem ersten Sieg 
bei einem Tennisturnier und zwei sehr knappen, unglücklichen 
Niederlagen den 3. Platz. Toll spielte auch Lukas Holder vom TC 
Engstingen, für den letztlich nach 2 zu 1 Siegen der 2. Platz zu 
Buche stand. Emma hatte an dem Tag das Glück des Tüchtigen 
und konnte mit 3 teilweise schwer umkämpften Siegen den 1. 
Platz belegen.
Damit holte Sie sich auch den Gesamtsieg in der Jahreswertung 
des Alb-Juniors-Cup und durfte den Wanderpokal für ein Jahr mit 
nach Hause nehmen. Für ihre super Leistungen bei den Sommer-
turnieren belohnte sich Emma zudem mit der Aufnahme in den 
Bezirkskader.
Wir gratulieren allen Kindern herzlich zu den tollen Erfolgen.

 

 

 
Herbstschafweide
Wie im vergangenen Jahr wurde die Herbstschafweide an Frau 
Marina Hacker verpachtet.
Die Herbstschafweide beginnt am 03. Oktober 2018 und endet 
am 30. November 2018.
Wir bitten die Grundstückseigentümer/Pächter, Grundstücke, die 
nicht beweidet werden dürfen, zu kennzeichnen oder die Schäfe-
rin, Frau Marina Hacker Tel. 01520 2311 112, direkt zu informieren.
Willi Herrmann, Ortsvorsteher

Fundsachen
Es ist folgender Gegenstand abgegeben worden:
1 Ring
Die Fundsache kann im Rathaus Erpfingen zu den Öffnungszeiten 
abgeholt werden.

 
Öffnungszeiten
"Bitte beachten: Die Bücherei bleibt am Dienstag, 02.10.2018, 
GESCHLOSSEN"
Susanne Wiedemann
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Wochenspruch: Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott 
liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. (1. Johannes 4,21)
Samstag, 29.09.2018 
09.00 Uhr Frauenfrühstück im Gemeindesaal mit Pfarrerin Daniela 
Janke aus Böttingen
Sonntag, 30.09.2018 - Achtzehnter Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindesaal
09.30 Uhr Sonnenbühler Gottesdienst in Undingen mit festli-
cher Verabschiedung von Pfarrer Kurz
Montag, 01.10.2018 
09.30 Uhr Bibelstunde im Café Möck, Stettener Str. 44.
20.00 Uhr Kirchenchorprobe
Donnerstag, 04.10.2018 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe
Sonntag, 07.10.2018 - Neunzehnter Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindesaal
09.30 Uhr Gottesdienst ( Pfarrerin i. R. Helga Hansis)
Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt.

Taufsonntag: 28. Oktober und 09. Dezember 2018, jeweils um 
10.30 Uhr.

Liebe Gemeinde
Opfer und Spenden 
Herzlichen Dank für Ihr Gottesdienstopfer am Sonntag, 16. Sep-
tember 2018 von 170,67 Euro für die eigene Gemeinde.
Gott segne all unser Geben und Tun.

Offener Frauentreff Erpfingen 
Der Offene Frauentreff lädt sehr herzlich ein zum Frauenfrüh-
stück am Samstag, 29. September 2018 um 09.00 Uhr im Ge-
meindesaal der Naborius-Kirche Erpfingen.
Referieren wird Pfarrerin Daniela Janke aus Böttingen zum Thema:
„Ich bin blind, aber ich sehe, ich bin taub, aber ich höre.“ – Le-
bensbild der Helen Keller. Unkostenbeitrag: 6,00 Euro.
Frauen aller Konfessionen und jeden Alters sind herzlich einge-
laden.
Das Frauentreff-Team

Erntedankfest 2018 
Zum Familiengottesdienst zu Erntedank am Sonntag, 14. Oktober 
um 10.30 Uhr in der Naboriuskirche laden wir Große und Kleine 
herzlich ein! Alle Kinder dürfen gerne ein Körbchen mit Erntega-
ben mitbringen
Erntegaben können am Samstag, 13. Oktober von 09.00 – 12.00 
Uhr in der Kirche abgegeben werden. Ab 13.00 Uhr sind Helfe-
rinnen und Helfer zum Schmücken des Erntedankaltars herzlich 
willkommen.

Verwendung der Gaben vom Erntealtar 
Auch in diesem Jahr werden die Gaben vom Erntealtar an den 
Tafelladen Gammertingen weitergegeben. Dort können Personen 
mit geringem Einkommen günstig einkaufen. Für den Tafelladen 
werden Lebensmittel, die kurz vor ihrem Verfallsdatum stehen, 
in der Regel von Großmärkten gespendet. Weil die Großmärkte 
jedoch immer enger kalkulieren, wird das Angebot der Tafelläden 
im Laufe der Zeit immer kleiner. Länger haltbare Lebensmittel, wie 
Zucker, Mehl, Teigwaren oder Reis werden kaum mehr gespendet. 
Deswegen freut sich der Tafelladen sehr über frische Früchte aus 
Feld und Garten sowie länger haltbare Grundnahrungsmittel.
Für den Tafelladen Gammertingen im Voraus besten Dank!
Doris Schweikardt

„Glauben(s)leben“
· gemeinsam Bibel lesen und verstehen
· miteinander beten
· neue und alte Lieder des Glaubens singen
· Fragen unserer Zeit miteinander besprechen
Dazu laden wir herzlich ein. Der Kreis steht allen offen, die gerne 
dabei sein möchten. Die Leitung hat Pfr. Normann Grauer. The-
menwünsche werden aufgenommen.
Dienstags um 19:30 Uhr im Gemeindesaal Naboriuskirche treffen 
wir uns alle zwei Wochen bis Ostern.
Termine für 2018 sind: 16. Oktober; 30. Oktober; 6. November; 
20. November; 4. Dezember; 18. Dezember
Wir beginnen im Oktober mit ausgewählten Psalmen der Bibel.
Kontakt: Evang. Pfarramt Willmandingen-Erpfingen, Lauchertstr. 
3, Telefon 744

Veranstaltungen in anderen Gemeinden
Vortrag „Reformation der Seelenkräfte. Impulse der Brüder 
vom gemeinsamen Leben für ein globales Christentum heute“ 
Montag, 01.10.2018, 19.30 Uhr, Amanduskirche mit Professor 
Leppin, der seit 2010 den Lehrstuhl für Reformationsgeschichte 
an der Universität Tübingen hat und ein profunder Kenner der 
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirchengeschichte ist. 
Mit dem GAW ist Professor Leppin sehr verbunden.
In seiner Zeit als Professor für Kirchengeschichte in Jena war er 
im Vorstand des thüringischen GAW.

Konzert „Tief und weit“ 
03. Oktober 2018, 19.00 Uhr, Andreaskirche Eningen (Hauptstr. 
62), mit Albert Frey.
Vorverkauf: Philadelphia-Buchhandlung Reutlingen und der La-
den „Lieblingsstück“ in Eningen, Hauptstr. 48.

Männer treffen sich – Männervesper mit Vortrag und  
Diskussion 
Dienstag, 9. Oktober 2018, 19.00 Uhr, ev. Gemeindehaus Troch-
telfingen
Thema: „Der Mais macht heiß“
Referent: Bernd Lutz, Leiter Christliche Fachkräfte International, 
Stuttgart
Anmeldung erbeten an Diakon Jürgen Rist, Telef. 07121/57 81 27;
Mail: juergen.rist@kirche-retlingen.de

Vortrag „Gibt es wirklich einen Gott?“ – skeptische Anstöße 
Donnerstag, 11. Oktober 2018, 19.30 Uhr, Citykirche Reutlingen, 
Nikolaiplatz
Referent: Prof. Dr. Michael Schramm, Lehrstuhl für kath. Theologie 
und Wirtschaftsethik Universität Hohenheim
Abendkasse: 8,00 Euro. Die Citykirche, evang. Bildung und kath. 
Erwachsenbildung Reutlingen laden ein.

Ihr Pfarrer Normann Grauer

 

 
Öffnungszeiten der Ortschaftsverwaltung
Das Rathaus ist von 01.10.2018 bis einschließlich 05.10.2018 
nicht besetzt.
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Ort-
schaftsverwaltung in Willmandingen unter der Tel.: 07128/925950 
oder in Undingen an die Hauptverwaltung Tel.: 07128/925-0.
Wir bitten um Beachtung!

Sprechtage der Deutschen Renten- 
versicherung in Sonnenbühl:
Individuell + außerdem zusätzlich jeden ersten Dienstag des Mo-
nats im Rathaus Genkingen.
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Der nächste Termin ist am Dienstag, 02.10.2018 im Rathaus 
Genkingen, ab 16.00 Uhr. Sie erhalten Ihren persönlichen Ter-
min. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, melden Sie sich des-
halb telefonisch an bei Ihrem ehrenamtlichen Versichertenberater 
Kuno Wanderer, Telefon: 07128-1754. Sie erhalten kostenlos 
Hinweise und Hilfestellung, um Probleme klarer zu sehen und Lö-
sungen selbstbewusster ins Auge zu fassen. Das Leistungspaket 
reicht von der individuellen Beratung in allen Rentenfragen, zu 
den Ergänzungsformen der Zukunftsvorsorge, bis hin zur medi-
zinischen oder beruflichen Rehabilitation sowie zur Zahlung von 
Renten an Versicherte oder ihre Angehörigen.
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis sowie Ihren letzten „Ren-
ten-Versicherungsverlauf“ zur Beratung mit.

 Öffnungszeiten 
Die Gemeindebücherei ist immer dienstags von 15.00 - 17.30 
Uhr geöffnet.
Während der Öffnungszeiten: Tel. 07128 9259251
Ansonsten immer E-Mail, für alle Wünsche, Buecherei-Genkingen 
@t-online.de

 

 
CD-Dienst: Kein CD-Dienst!
Freitag, 28. September 2018
17.00 Uhr Kinderchor
20.00 Uhr Posaunenchor
Samstag, 29. September 2018
14.00 Uhr Kirchliche Trauung von Jens und Sonja Kimmich (geb. 
Herrmann)
Die Gemeinde ist zum Kirchgang herzlich eingeladen!
Sonntag, 30. September 2018 – 18. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott 
liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. (1. Joh. 4,21)
Wochenlied: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (EG 397)
9.30 Uhr Gemeinsamer Sonnenbühler Gottesdienst in Undin-
gen mit Verabschiedung von Pfarrer Thomas Kurz, anschließend 
Grußworte und Empfang (Kein Gottesdienst in Genkingen!)
14.00 Uhr Gemeinschaftsstunde in Bernloch
Montag, 1. Oktober 2018
16.30 Uhr Jungschar „Kunterbunt“ (Jungen und Mädchen, Klasse 
4 und 5)
16.30 Uhr Jungschar „(B)engel“ (Jungen und Mädchen, Klasse 
2 und 3)
Dienstag, 2. Oktober 2018
09.30 Uhr Spielkreis „Entenkinder“ (Kinder, die von Oktober 2015 
bis September 2016 geboren sind)
20.00 Uhr Kirchenchor
Donnerstag, 4. Oktober 2018
09.30 Uhr Spielkreis „Krabbelzwerge“ (Kinder, die von Oktober 
2016 bis September 2017 geboren sind)
19.30 Uhr popCHORn
Freitag, 5. Oktober 2018
17.00 Uhr Kinderchor
20.00 Uhr Posaunenchor

Samstag, 6. Oktober 2018
Ab 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr Abgabe der Erntedankgaben in der 
Kirche
Ab 9.00 Uhr Altmetallsammlung des CVJM
09.30 Uhr Konfirmandensamstag
14.00 Uhr Schmücken des Erntedankaltars durch den Frauentreff
15.00 Uhr Kirchliche Trauung von Daniel und Miriam Wintergerst 
(Häuleweg 13) mit Taufe ihrer Tochter Lara in der Kirche in Un-
dingen
Die Gemeinde ist zum Kirchgang herzlich eingeladen!
Sonntag, 7. Oktober 2018 - Erntedank
10.30 Uhr (!) Festgottesdienst zum Erntedankfest mit der „Fa-
milienkirche plus“. Der Kinderchor gestaltet den Gottesdienst 
musikalisch mit. (Pfarrer Eberhardt und Team der Familienkirche; 
Opfer: Reutlinger Tafel)
Die Kirche ist den ganzen Sonntag zum Betrachten des Ernte-
dankaltars geöffnet!
13.30 Uhr Gemeinschaftsstunde

Taufsonntage: 21. Oktober, 9. Dezember.

Opfer und Spenden:
Herzlichen Dank für das Opfer vom Gottesdienst am 23. Sep-
tember in Höhe von 201,50 Euro für die Aufgaben in der eigenen 
Gemeinde. Außerdem danken wir für folgende Spenden: 100,00 
Euro für „wo am Nötigsten“; 200,00 Euro und 2x 50,00 Euro für 
die eigene Gemeinde; 20,00 Euro für den CD-Dienst. 
Gott segne Geber und Gaben.

Aus unserer Gemeinde ist verstorben:
Am 23. September: Herr Dieter Stoll, Jahnstraße 6, im Alter von 
63 Jahren. Die Beerdigung ist am Freitag, 28. September 2018 
um 13.00 Uhr.
Wir nehmen teil an der Trauer der Hinterbliebenen und befehlen 
den Verstorbenen in Gottes Hände. Christus spricht: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, 
ob er gleich stirbt.“

Gemeinsamer Sonnenbühler Gottesdienst mit Verabschie-
dung von Pfarrer Thomas Kurz
Nach 26 Jahren Pfarrdienst in Undingen tritt Thomas Kurz zum 1. 
Oktober in den Ruhestand. Am kommenden Sonntag, 30. Sep-
tember besteht Gelegenheit, Dank zu sagen und Abschied zu 
nehmen:
Der Festgottesdienst mit Pfarrer Kurz beginnt um 9.30 Uhr in der 
Undinger Kirche. Im Anschluss gibt es Grußworte in der Kirche 
und ab ca. 11.30 Uhr einen Empfang mit Gebäck und Getränken 
im Gemeindehaus am Kirchberg. In Genkingen findet an diesem 
Sonntag kein Gottesdienst statt. Wer eine Mitfahrgelegenheit 
sucht, kann sich im Pfarramt (07128/618) melden.

Pfarrbüro nicht besetzt
Das Büro ist am Donnerstag, 4. Oktober wegen einer Fortbildung 
der Pfarramtsekretärin nicht besetzt.

Abgabe der Erntegaben für die Reutlinger Tafel
Am Sonntag, 7. Oktober feiern wir das Erntedankfest. Die Ernte-
gaben kommen wieder der Reutlinger Tafel zugute. Sie können am 
Samstag, 6. Oktober bis 12.30 Uhr direkt in der Kirche abgegeben 
werden. Der Frauentreff wird dann den Erntealtar schmücken. 
Gerne können auch abgepackte Produkte, wie Spätzle, Nudeln, 
Kaffee oder Konserven abgegeben werden, da diese bei den 
Kunden der Reutlinger Tafel bekannt und begehrt sind. Das Op-
fer beim Erntedankfestgottesdienst wird ebenfalls der Reutlinger 
Tafel zu Gute kommen.

Konfirmandensamstag am 6. Oktober
Die Konfirmanden treffen sich nächste Woche am Samstag, 5. 
Oktober von 9.30 bis 12.30 Uhr im Gemeindehaus Genkingen. 
Wir gestalten die Einbände der Konfirmandenbibeln. Bitte Bibel 
nicht vergessen!

Aus anderen Gemeinden:
- Konzert mit Albert Frey am 3. Oktober, 19.00 Uhr
Albert Frey ist in Eningen u. A. in der Andreaskirche zu hören. Der 
bekannte christliche Sänger, Komponist und Autor spielt im Trio 
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neue und alte Stücke aus dem Programm „tief und weit“. Vorver-
kauf ist ab sofort im „Lieblingsstück“ (Hauptstr. 48 in Eningen) und 
in Reutlingen in der Philadelphia-Buchhandlung. Eintrittspreise:
Abendkasse 15 € / ermäßigt 12 €, Familienkarte mit Kindern unter 
18 Jahren: 35 €
Vorverkauf: 13 € / ermäßigt 10 €, Familienkarte mit Kindern unter 
18 Jahren: 32 €

- Männer treffen sich – am 9. Oktober 2018, 19.00 Uhr
„Der Mais macht heiß“ – Männervesper mit Vortrag und Diskus-
sion, Referent: Bernd Lutz, im Ev. Gemeindehaus Trochtelfingen. 
Anmeldung erbeten an: juergen.rist@kirche-reutlingen.de oder 
telefonisch unter 07121/578127.

Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfarrer Hansjörg Eberhardt

 

 Kronkorkensammlung endet am 6. Oktober
Unsere Kronkorkensammlung geht bald zu Ende. Wir danken al-
len, die mit uns fleißig Kronkorken gesammelt haben. Besonders 
auch den Annahmestellen (Bäckerei Haug, Getränke-Buck und 
das Genkinger Gemeindehaus).
Bitte geben Sie ihre Kronkorken spätestens bis zum 6. Oktober 
in den Annahmestellen ab.
Der CVJM sammelt am 6.10. in Genkingen Metallschrott. Bei die-
ser Gelegenheit sammeln wir alle Kronkorken ein, die bis 9.00 Uhr 
in einer Tüte auf dem Gehweg platziert werden.
Am 13.10. werden wir unsere gesammelten Kronkorken dann in 
Reutlingen abliefern, wir sind schon gespannt, wie viele Zentner 
da zusammenkommen.
Vielen Dank und frohes Sammeln bis zum 6.10.
Die Jungschar Powerkids

 Wirtschaftsdienst
30.09.: Florian Hollich
07.10.: Marc Schneider

Schießstandaufsicht
30.09.: Sascha Bonow
07.10.: Markus Herrmann

Aufsicht Bogenschützen
29.09.: Joachim Weimar
Mezger

 

 
Damengymnastik
Am Dienstag, 02.Oktober findet keine Übungsstunde statt!
Neu- bzw. Wiedereinsteigerinnen sind dann wieder ab 09. Okto-
ber herzlich willkommen!
Waltraud Ziegler

 

 
Verpachtung Herbstschafweide 2018
Wie in den vergangenen Jahren wurde die Herbstschafweide 
an die Herren Markus Rehm und Reinhard Kramer gemeinsam 
verpachtet. Die Nutzung der Herbstschafweide beginnt am 
01.10.2018 und endet am 30.11.2018.
Wir bitten die Grundstückseigentümer und Pächter der Grund-
stücke, die nicht beweidet werden dürfen, diese entsprechend zu 
kennzeichnen bzw. sich mit den Schäfern abzusprechen.
Michael Dieth
Ortsvorsteher

 

 
CD-Dienst am Sonntag, 30.09.2018: Viktor Völker und Peter Berg-
weiler
Sonntag, 30.09.2018 - Achtzehnter Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr „Einer für alle“ Gemeinsamer Sonnenbühler Gottes-
dienst mit Verabschiedung von Pfarrer Thomas Kurz.
Musikalische Umrahmung durch Posaunenchor, Kirchenchor, 
Band und Lobpreis-Team. Anschließend kurze Gruß- und Dan-
kesworte in der Kirche.
Das Opfer ist bestimmt für Mully Children’s Family.
Ab 11.30 Uhr Stehempfang im Gemeindehaus und Gelegenheit 
zu Begegnung, Gespräch und Imbiss.
Dienstag, 02.10.2018
9.30 – 11.00 Uhr Offene Spiel- und Krabbelgruppe im Gemein-
dehaus
19.30 Uhr Kirchenchor-Probe im Gemeindehaus
Freitag, 05.10.2018
20.00 Uhr Posaunenchor-Probe / Probe für den Gottesdienst
Die Gruppen und Chöre treffen sich nach Absprache!
Samstag, 06.10.2018
15.00 Uhr Kirchliche Trauung von Miriam und Daniel Wintergerst,
mit Taufe ihrer Tochter Lara.
Die Gemeinde ist zum Kirchgang herzlich eingeladen!
Sonntag, 07.10.2018 - Neunzehnter Sonntag nach Trinitatis
10.30 Uhr Gottesdienst mit Herrn Österle von Frontiers Deutsch-
land
10.30 Uhr Kinder-Gottesdienst im Gemeindehaus

Aus unserer Gemeinde
Vertretungsregelungen während der Zeit der Vakatur
So lange die Pfarrstelle Undingen unbesetzt ist, übernimmt Pfarrer 
Eberhardt aus Genkingen stellvertretend die Geschäftsführung. 
Die Kasualvertretung bei Bestattungen ist wochenweise geregelt 
und wird abwechselnd auch von den Pfarrern aus der Nachbar-
schaft übernommen.
Für September gilt folgende Regelung:
22.-28.9. Pfr. Deißinger, Gammertingen (Tel. 07574/91211),
29.9.-5.10. Pfr. Grauer, Willmandingen (Tel. 07128/744)
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Einladung zur Weinwanderung am Samstag, den 
13. Oktober 208
Der Schwäbische Albverein - Ortsgruppe Undingen - lädt herzlich 
ein zu seiner diesjährigen Weinwanderung am Samstag, den 13. 
Oktober 2018 nach Beilstein.
Abfahrt am Rathaus in Undingen um 9:00 Uhr.
Wir fahren mit dem Bus auf den Parkplatz der Burg Hohen Beil-
stein, wo auch die Rundwanderung startet. Der Weg führt zu-
nächst durch die Weinberge rund um die Burg, von wo aus man 
eine herrliche Aussicht auf den Wunnenstein und die weitere 
Umgebung hat. Vorbei an weiteren Weinlagen und Obstwiesen 
durchqueren wir ein kurzes Waldstück und erreichen den kleinen 
Ort Gagernberg und schließlich unser Ziel, den Annasee. Hier le-
gen wir eine gemütliche Rast ein. Zwischen Wald und Weinbergen 
geht’s bergab und wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Mit dem Bus geht’s dann zum Weingut Krohmer. In der Weinstube 
„Zur Bütte“ lassen wir die Wanderung ausklingen.
Die Wanderstrecke ist ca. 8,5 km lang und sehr gut begehbar, 
mit einem kleinen Anstieg zum Annasee. Der Höhenunterschied 
beträgt nur ca. 165 m.
Auch Nichtmitglieder des Schwäbischen Albvereins sind herzlich 
willkommen.
Anmeldungen an Karl Betz, Tel. 556 (bitte gegebenenfalls. auch 
auf den Anrufbeantworter sprechen).

 

 
Mittwochs-Frauengymnastikgruppe
Jung gebliebene Frauen mit viel Esprit. Die Mittwochs-Frauen-
gymnastikgruppe lädt ein. Fitness und Beweglichkeit sind unsere 
Ziele, Miteinander unser Credo. Du bist 40 plus. Du möchtest neu 
durchstarten, du bist motiviert. Dann komm. Herzliche Einladung 
an alle Frauen, die sich angesprochen fühlen. Am 12. September 
ging´s wieder los, direkt nach den Sommerferien, immer mitt-
wochs um 20.00 Uhr in der Sporthalle Undingen. Trau dich. Wir 
freuen uns auf dich.
Heidrun Schäfer

 
Turnierergebnisse 21. - 23.09.2018
Balingen: 
Dressur Kl. M*:
Sabrina Walter mit Celentano 2. Platz
Dressur Kl. M*:
Sabrina Walter mit Celentano 4. Platz
Tübingen-Lustnau:
Dressur Kl. A*:
Jana Herrmann mit Con Mio 4. Platz
Herzlichen Glückwunsch!
Euer Pressewart Christine Böck

 
Hauptversammlung der Ski- und Snow- 
boardschule am 28.09.2018
Wir laden alle Mitglieder und Interessierten zu unserer Hauptver-
sammlung am 28.09.2018 um 20 Uhr in der Tennishalle Undingen 
ein. Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung:
- Fortbestand der Ski- und Snowboardschule
- Wahlen
- ...
Wir hoffen auf viele Teilnehmer!
 

 

 
Krämermarkt Willmandingen
Der nächste Krämermarkt findet am Montag, 08.10.2018 statt. 
Zum Markt kommen Händler mit Bekleidungsartikeln, Strumpf-
waren, Kurzwaren, Süßwaren, Spielwaren und Gewürzen. Der 
angemeldete Scheren- und Messerschleifer schleift auch Äxte 
und Heckenscheren.
Am Markttag bewirtet Sie das Trendcafé Krone von 10.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr mit Sauren Kutteln und Bratwürsten.
Zum Krämermarkt laden wir herzlich ein und bitten, die alte Tra-
dition durch Ihren Besuch zu unterstützen.

Verkehrsrechtliche Anordnung
Am Montag, 08.10.2018 ist von 06.00 bis 14.00 Uhr die Lau-
chertstraße, beginnend nach der Einmündung Lauchertstraße/
Rathausstraße bis zur Abzweigung der Kleinen Gasse, voll ge-
sperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Wir bitten die Anwohner 
um Verständnis.

Verpachtung Herbstschafweide
Wie im vergangenen Jahr wurde die Herbstschafweide an Herrn 
Markus Rehm verpachtet.
Die Herbstschafweide beginnt am 03. Oktober 2018 und endet 
am 30. November 2018.
Wir bitten die Grundstückseigentümer/ Pächter, Grundstücke, die 
nicht beweidet werden dürfen, zu kennzeichnen oder den Schäfer, 
Herrn Rehm, Tel. 01739817861, direkt zu infomieren.
Hammermeister
Ortsvorsteher

 Öffnungszeiten
Rechtzeitig zum Schulanfang haben wir viele neue Bücher für 
unsere Erstleser bekommen. Ob Pferde-, Tier-, Freundschafts-, 
Piraten oder Baustellengeschichten, es ist für jeden etwas dabei.
Die Bücherei ist immer donnerstags von 16.45 bis 18.15 Uhr 
geöffnet. Ausweis und Ausleihe sind für Kinder und Erwachsene 
kostenlos.
Für Verlängerungen und Auskünfte sind wir auch telefonisch unter 
der Tel-Nr. 9259-560 erreichbar.
Wir freuen uns auf euren Besuch!!!
Euer Büchereiteam
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Donnerstag, 27.9.
15.00 - 16.30 Uhr Kinderstunde für Kinder von 4 bis 8 Jahren im 
Johanneshaus; Thema: Danke guter Gott!
17.30 – 19.00 Uhr Jungschar für Jungs und Mädels zwischen  
9 und 13 Jahren NEU!
20.00 Uhr Posaunenchorprobe
Samstag, 29.9.
15.00 Uhr Kirchliche Trauung von Theresa Hammermeister und 
Ralph Grüninger
Die Gemeinde ist zum Gottesdienst herzlich eingeladen.
18. Sonntag nach Trinitatis, 30.9.
Wochenspruch: Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott 
liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. (1. Johannes 4, 21)
9.30 Uhr Gemeinsamer Sonnenbühler Gottesdienst in Undin-
gen mit Verabschiedung von Pfarrer Thomas Kurz
9.30 Uhr Kindergottesdienst im Johanneshaus
Dienstag, 2.10.
9.15 – 10.45 Uhr Spieltreff Wirbelwind im Johanneshaus
13.00 Uhr Ausflug Seniorennachmittag. Treffpunkt zur Abfahrt am 
Johanneshaus
Donnerstag, 4.10.
20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Erpfingen
Freitag, 5.10.
14.00 Uhr Freitagstreff (für Alleinstehende) im Johanneshaus
19. Sonntag nach Trinitatis, Erntedankfest, 7.10.
10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest (Pfarrer 
Grauer / Posaunenchor / Opfer: Tafel Gammertingen)

Neustart Jungschar
Bist DU zwischen 9 und 13 Jahre alt und hast Lust auf Spiele, 
Spaß und Action? Dann komm doch zur neuen Jungschar und 
bring deine Freunde mit! Wir starten am 27. September und tref-
fen uns dann immer 14-tägig donnerstags von 17.30 – 19 Uhr im 
Gemeindehaus Willmandingen. Wir freuen uns auf Dich!
Ralf Dörr, Stephanie Schweikardt, Yara Möck und Vanessa Ranz

Ausflug Seniorennachmittag
Abfahrt ist am 2.10. um 13 Uhr am Johanneshaus.

Ausblick auf Erntedank am 7. Oktober
Herzliche Einladung an Kinder und Erwachsene zum Erntedankgot-
tesdienst am 7.10.2018 um 10.30 Uhr in Willmandingen. Alle Kinder, 
die gerne ein Körble mit Erntegaben am Altar abgeben möchten, 
treffen sich 5 Minuten vor Gottesdienstbeginn am hinteren Eingang 
zur Kirche. Wir ziehen dann alle gemeinsam in die Kirche ein.

Erntedank – Erntegaben
Die Früchte des Jahres sind geerntet, wir haben Grund zu danken. 
Das würden wir gerne mit einem üppig gefüllten Erntedankaltar 
am Erntedankfest, 7. Oktober tun.
Obst, Gemüse und andere Lebensmittel für den Altar können Sie 
am Freitag, 5.10., zwischen 9 und 18 Uhr in die Kirche legen 
(die Kirche ist offen). Wer am Freitag nicht kann, darf die Gaben 
(Lebensmittel und/oder Geld) im Laufe der Woche auch gerne im 
Pfarrhaus/Pfarrscheuer abgeben.
Alle Gaben vom Erntedank kommen wieder in den Tafelladen 
Gammertingen. Dort kaufen Menschen ein, die aufgrund von per-
sönlichen Notlagen mit äußerst wenig Geld auskommen müssen 
und auf günstige Lebensmittel angewiesen sind. Der Tafelladen 
kann nur verkaufen, was an anderer Stelle übrig ist.
Wir freuen uns auf Ihre Gaben und danken im Namen der Einkäu-
fer des Tafelladens. Vergelt’s Gott!

Taufsonntag
Der nächste Taufsonntag wird am 2.12.2018 angeboten.

Gemeindebüro
Das Gemeindebüro ist am Dienstag, 2.10. wegen einer Fortbil-
dung nicht besetzt.

Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfr. Normann Grauer

 

 

 
Campus Galli - Eine Zeitreise
Am 16.09. wagten 40 wissbegierige Willmandinger eine einzig-
artige Zeitreise - zurück ins Mittelalter.

 
Auf der Klosterbaustelle „Campus Galli“ bei Meßkirch waren 
wir hautnah dabei, wie Tag für Tag ein Stück Mittelalter entsteht. 
Dort wird gebaut und gearbeitet wie vor 1200 Jahren und der St. 
Gallener Klosterplan wieder zum Leben erweckt. Geschichte zum 
Anfassen bei herrlichem Wetter!

 
Weben mit einem mittelalterlichen Handwebstuhls
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Superspannend - Eisenverhüttung!

 
Spannender kann eine Zeitreise in die Vergangenheit nicht sein! 
Und wer weiß, ob hier nicht schon angehende Archäologen am Werk 
sind...

Weitere Fotos in Kürze auf unserer Homepage.

Bitte vormerken: Unsere Herbstwanderung findet am 14.10.2018 
statt, Näheres folgt im Amtsblatt.
Wir freuen uns auf euch, eure Familiengruppe!
Kontakt: Albverein_Familiengruppe_Willmandingen@gmx.de
www.albverein-willmandingen

 

 
Tennisspieler feiern grandioses Jubiläumsfest
Das empfanden viele als den Höhepunkt des Abends: Als Walter 
Möck, Emil Schmid und Dieter Winkler aus dem Nähkästchen 
plauderten und erzählten, wie es zugegangen war, als der Ten-
nissport in Willmandingen vor 40 Jahren etabliert wurde. So be-
richtete der 78-jährige Schmid in seiner ihm eigenen verschmitz-
ten Art, wie er unter Anleitung von Sprengmeister Jakob Heinz 
beim Bau von Platz drei und vier 1982 störendes Gestein weg-
gesprengt habe, ohne lange nach einer Genehmigung zu fragen: 
„Man hat halt dao!“ Schmid und der 73-jährige Möck hatten 1978 
in Willmandingen gemeinsam ein Häuflein von Tennisbegeister-
ten um sich geschart und das Unternehmen Abteilungsgründung 
angegangen.
Sie plauderten zusammen mit Winkler im festlich geschmückten 
SSV-Sportheim und vor rund 90 Gästen über die alten Zeiten 
und manche im Saal und im Festzelt meinten, sie hätten ihnen 
noch endlos zuhören können. Zuvor hatte der gegenwärtige Ab-
teilungsleiter Raimund Weible die Verdienste der Gründer gewür-
digt und den – durchaus erfreulichen - Zustand der Abteilung 
geschildert. Das sei vor allen Dingen dem Einsatz einer ganzen 

Reihe von aktiven Frauen und Männern geschuldet. Ortsvorsteher 
Heinz Hammermeister hob in seiner Ansprache den breitensport-
lichen Aspekt hervor. Tennis sei von einem Sport der Betuchten 
zu einem Sport für alle geworden. Ebenso würdigten der Tennis-
Bezirksvorsitzende Hartmut Seifert und der SSV-Vorstandsspre-
cher Jörg Walter die gute Arbeit der Abteilung. Seifert überreichte 
Weible eine silberne Schale des Württembergischen Tennisbunds 
und einen Warengutschein, Walter übergab ein Geldgeschenk.
Nach den Ansprachen ließen Weible und sein Vorgänger Peter 
Knöller in einer Powerpoint-Präsentation die Geschichte der Ab-
teilung Revue passieren. Darunter waren historische Aufnahmen 
von der Eröffnung der ersten beiden Tennisplätze 1979 und das 
von Reinhold Dietter verfasste Gründungsprotokoll, das die meis-
ten im Saal zum ersten Mal zu Gesicht bekamen.
Es folgte ein gemeinsames Mahl und danach spielte die Gruppe 
„Acoustic Pulse“ um den Genkinger Tennis-Oberen Harald Deh 
auf. Bis weit in die Nacht hinein wurde gefeiert.
Für das Fest hatte sich die Abteilung ein Zelt der Willmandinger 
Feuerwehr ausgeliehen. Nur so hatten alle Gäste, darunter sämt-
liche ehemaligen Abteilungsleiter, Platz gefunden. Der Feuerwehr 
sei herzlich Dank gesagt für die Überlassung des Zeltes, ebenso 
dem SSV-Hauptverein für die Nutzung des Sportheims, ebenso 
dem SSV-Wirtsteam und den jungen Tennis-Damen, die an der 
Bar Cocktails mischten, und Alexander Reum vom Landrestaurant 
Sonnenbühl für das gute Catering. Mit vereinten Kräften hatte noch 
am Freitagabend ein Team um Dietmar Herrrmann das Zelt vor 
dem Sturm gesichert und am Sonntagvormittag das Zelt rechtzei-
tig vor dem neuerlichen starken Wind wieder abgebaut. So über-
stand das Zelt die meteorologischen Widrigkeiten unbeschadet.
Allen Helferinnen und Helfern sei herzlich gedankt. Besondere 
Mühe hatten sich Susanne Hummel, Luci Schmid und ihr Team mit 
der Dekoration von Saal und Zelt gegeben, ebenso die Mitglieder, 
die Salate und Desserts gespendet hatten. Die Abteilungsmit-
glieder hatten mit hohem Einsatz die Doppelbelastung durch die 
Organisation der Jubiläumsfeierlichkeiten und des Lichtenstein-
pokalturniers bravourös gemeistert.
Jetzt steht mit dem Finale der Vereinsmeisterschaft am kommen-
den Samstag ein schöner Abschluss der Saison bevor, bei dem 
allerdings wieder die Hilfe der Mitglieder gefragt ist. Die Spiele am 
29. September beginnen bereits um 9 Uhr.

Engstingen gewinnt in Willmandingen das Lichtenstein- 
pokalturnier
Der TV Engstingen hat im Tennis-Lichtensteinpokalturnier seinen 
Titel erfolgreich verteidigt. Im Endspiel besiegte das Team um Sport-
wart Klaus Schnitzer den TC Holzelfingen mit 5:2. Im Halbfinale 
hatten sich die Engstinger gegen die Tennisabteilung des TSV Gen-
kingen durchgesetzt. Holzelfingen qualifizierte sich für das Finale 
durch einen 4:3-Sieg gegen den gastgebenden SSV Willmandingen.
Vor der Übergabe des Wanderpokals an die jubelnden Engstinger 
freute sich SSV-Abteilungsleiter Raimund Weible über den rei-
bungslosen Verlauf des zweiwöchigen Turniers. Der starke Wind 
am Abschlusstag bildete zwar ein Handicap für die Spielerinnen 
und Spieler. 

 
Er wehte aber nicht so stark, um den Fortlauf des Turniers zu 
gefährden. Das Turnier hat nicht nur einen sportlichen Reiz. Es 
soll auch die Freundschaft und den Zusammenhalt unter den Ten-
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nissportlern rund um den Lichtenstein fördern. Und dieses Ziel 
wurde, da stimmten alle überein, wieder erreicht. Beim diesjäh-
rigen Turnier beteiligten sich außerdem der TC Honau und eine 
zweite Mannschaft des TV Engstingen. SSV-Sportwart Jürgen 
Höll kündigte an, dass das nächste Turnier im Jahr 2019 vom TSV 
Genkingen ausgerichtet werde.
Im Spiel um Platz drei feierte der SSV einen überraschend hohen 
6:1-Sieg über den TSV Genkingen. Lediglich das Herrendoppel 
Joris Rudolph / Jochen Höll verlor ihr Spiel gegen die starke Gen-
kinger Vertretung mit Mika Ruoff und Sven Glaser. Alle anderen 
Matches gewannen die Willmandinger jeweils in zwei Sätzen. Die 
Ergebnisse: Lea Rudolph – Laura Herrmann 6:2 7:5, Anja Höll – 
Luise Herrmann 6:2 6:1, Mirjam Spehle / Marise Hummel – Sarah 
Schneider / Mirja Glaser 6:2 6:2, Pascal Bruhn – Edgar Wagner 
6:4 6:1, Michael Höll – Christian Lomberg 6:4 7:5, Joris Rudolph / 
Jochen Höll – Mika Ruoff /Sven Glaser 5:7 4:6, Wilfried Gekeler / 
Harald Rudolph – Harald Deh / Eric Höneß 6:4 6:3.

 
Internationaler Schüleraustausch 
Lust Gastfamilie zu werden?
Ermöglichen Sie einem jungen Menschen den Aufenthalt in 
Deutschland!
Chile: 
06.12.18 – 09.02.19, Deutsche Schule Carl Anwandter, Valdivia
14.12.18 – 14.02.19, Deutsche Schule Villarrica, Villarrica 
14.12.18 – 14.02.19, Deutsche Schule R. A. Philippi, La Unión
Alter 16-17 Jahre
Peru: 06.01.19 – 21.02.19, 
Alexander von Humboldt Schule, Lima, Alter 14-16 Jahre
Argentinien: Familienaufenthalt: 18.01.19 – 09.02.19
Deutsche Schule Eduardo Holmberg, Quilmes, Alter 16-17 Jahre
Brasilien: Familienaufenthalt: 14.01.19 – 08.02.19
Pastor Dohms Schule, Porto Alegre Alter 16-17 Jahre
Interessiert? Weitere Informationen bei: Schwaben International 
e. V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart, Tel. 0711 – 23729-13, Fax 
0711 – 23729-31, schueler@schwaben-international.de, www.
schwaben-international.de

Planwagenfahrt entlang des ehemaligen  
Truppenübungsplatzes
Am Samstag, 6. Oktober 2018, können Interessierte mit einem 
Planwagen eine faszinierende Tour entlang des ehemaligen Trup-
penübungsplatzes unternehmen. Ziel ist der Sternenberg-Turm 
in Münsingen-Böttingen. Neben der tollen Aussicht können die 
Gäste vor Ort auch einen kleinen regionalen Imbiss genießen. 
Unterwegs versorgt Truppenübungsplatz-Guide Rita Goller die 
Mitfahrenden mit allerhand Wissenswertem zum ehemaligen 
Truppenübungsplatz und zum Biosphärengebiet.
Eine Anmeldung für die Planwagenfahrt 13:00-15:00 Uhr bzw. 
15:15-17:15 Uhr ist bis spätestens 04.10.2018 unter Tel. 07381/ 
932938-31 erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, der Preis 
beträgt 25 Euro pro Erwachsener und 10 Euro für Kinder jeweils 
inklusive einem Getränk und einem Stück Kuchen. 

 
Einwohnerempfang des Landkreises zum  
Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober 2018
Landrat Thomas Reumann lädt die Bürgerinnen und Bürger zum 
traditionellen Einwohnerempfang des Landkreises am Tag der 
deutschen Einheit ein, der in diesem Jahr in der Alenberghalle in 
Münsingen stattfindet.
Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto „Nachhaltig-
keit“. Ein inflationär gebrauchtes Modewort oder ein ganz konkre-

ter ganzheitlicher Auftrag zu einer Lebensgestaltung, die unsere 
Zukunft lebens- und liebenswert erhält?
Am Beginn dieses Feiertags steht ein ökumenischer Gottesdienst 
um 9:30 Uhr, gestaltet von Dekan Norbert Braun, Pfarrer Georg 
Kallampalliyil, dem Posaunenchor Münsingen sowie Jochen Ro-
minger von der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb. Schwerpunkt im Gottesdienst wird die gelebte Kooperati-
on zwischen Biosphäre und Kirche sein. Das gemeinschaftliche 
Engagement im Projekt „Mehr Artenvielfalt in Kirchtürmen und 
Pfarrgärten“, das ganz wesentlich zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt beiträgt, wird noch in diesem Jahr vom Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ausgezeichnet
Im Anschluss daran findet ab 11:00 Uhr der Empfang des Land-
kreises Reutlingen statt. Saalöffnung ist um 9:15 Uhr
Die Veranstaltung ist barrierefrei und wird in Gebärdensprache 
übersetzt.

Gesunde Woche zum Thema Augen ab 8. Oktober 2018
Die „Gesunde Woche“, in Kooperation mit der Kommunalen Ge-
sundheitskonferenz veranstaltet von den „Gesunden Gemeinden“ 
Eningen unter Achalm, Hohenstein und Hülben, beschäftigt sich 
in diesem Jahr mit den Augen. Dabei geht es sowohl um die Be-
deutung von visuellen Wahrnehmungsstörungen als auch um die 
Möglichkeiten, die Augen gesund zu erhalten. Die Vortragsreihe, 
die von Prof. Dr. Focke Ziemssen, dem stellvertretenden ärztli-
chen Direktor der Universitätsaugenklinik Tübingen, und Melanie 
van Waveren, der Geschäftsführerin des Bundesverbandes der 
Orthoptistinnen Deutschland e. V., abgehalten wird, informiert in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger vom 8. Oktober 2018 bis 12. 
Oktober 2018 kostenlos über alles, was damit in Zusammenhang 
steht, Ursachen von Erkrankungen und frühe Warnzeichen wer-
den ebenso dargelegt wie Behandlungsmöglichkeiten. 
Termine:
-  Eningen am Montag, den 8. Oktober 2018 und Mittwoch, den 

10. Oktober 2018, jeweils um 19 Uhr im Ratssaal II im Rathaus,
-  Hohenstein am Mittwoch, den 10. Oktober 2018 und Freitag, 

den 12. Oktober 2018, jeweils um 19 Uhr im Bürgertreff „Im 
Adler“, Bernloch,

-  Hülben am Dienstag, 9. Oktober 2018 und Donnerstag, den 
11. Oktober 2018, jeweils um 19 Uhr im Bürgersaal im Alten 
Schulhaus.

Das Problemstoffmobil auf Tour
Von Samstag, den 29. September, bis Mittwoch, den 31. Oktober 
2018, ist das Problemstoffmobil wieder im Entsorgungsgebiet des 
Landkreises Reutlingen unterwegs (ohne die Städte Reutlingen, 
Metzingen und Pfullingen). Am Mobil können haushaltsübliche 
Mengen von Elektrokleingeräten und Leuchtstoffröhren, Reini-
gungsmitteln, Farben, Lacken, Spritzmitteln und vielen weiteren 
Schadstoffen ortsnah abgegeben werden.
Kleine Elektrogeräte zum Problemstoffmobil
Elektrogeräte können schädliche Substanzen enthalten und dürfen 
auf keinen Fall in die Restmülltonne. Erkennbar ist das immer an 
einem Aufkleber auf dem Gerät mit einer durchgestrichenen Müllton-
ne. Zudem lassen sich viele Wertstoffe entnehmen, die im Sinne einer 
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wieder verwendet werden können.
Am Problemstoff-Mobil werden elektrische Kleingeräte gebüh-
renfrei angenommen. Als Kleingerät gilt alles, was an jeder Kante 
weniger als 30 cm groß ist. Hierzu gehören beispielsweise elek-
trische Armbanduhren, Bügeleisen, Fernbedienungen, Föne, 
Handys, Rasierapparate, Telefone oder elektrische Zahnbürsten.
Durch eine Neuregelung des Elektro- und Elektronikgerätegeset-
zes müssen ab Mitte August 2018 fast alle Gegenstände mit nicht 
oder nur schwer entfernbaren elektrischen Bauteilen als Ganzes zum 
Elektroschrott gegeben werden. Am Problemstoffmobil werden des-
halb neuerdings beispielsweise auch Schuhe mit eingebauten, blin-
kenden LEDs oder beleuchtete Weihnachtsmützen angenommen.
Alle größeren Geräte, also über 30 cm Kantenlänge, können 
kostenlos über den Sperrmüll auf Abruf entsorgt werden. Im 
Problemstoff-Mobil fehlt schlicht der Platz, um diese Großgeräte 
aufzunehmen.



Wer nicht warten möchte, bis das Mobil in der eigenen Gemeinde 
steht, kann Elektrogeräte und Problemstoffe auch ganzjährig ge-
bührenfrei beim Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich abgeben. 
Dieser liegt an der Landesstraße 383 von Reutlingen Richtung 
Gönningen. Der Wertstoffhof hat montags bis freitags von 7 bis 
16:45 Uhr und samstags von 8 bis 11:45 Uhr geöffnet.
Mehr Informationen finden sich im gedruckten Abfallkalender, 
Online unter „www.kreis-reutlingen.de“ oder in der App „Abfall-
KreisRT“ für Smartphones.
Sonnenbühl-Erpfingen
Marktplatz, Bushaltestelle Ortsmitte
Sa., 06.10.18, 09:00-10:00 Uhr
Sonnenbühl-Willmandingen
Parkplatz Mehrzweckhalle an der Egelsbergstraße
Sa., 06.10.18, 10:30-11:30 Uhr
Sonnenbühl-Undingen
Neuer Bauhof, Mühlstraße 15
Sa., 06.10.18, 12:00-13:00 Uhr
Sonnenbühl-Genkingen
Schillingstraße, beim ehemaligen Backhaus
Sa., 06.10.18, 13:30-14:30 Uhr
Waldinfotag für Privatwaldbesitzer
Das Kreisforstamt bietet am Freitag, 9. November, einen Infor-
mationstag an zu dem Privatwaldbesitzende und deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eingeladen sind.
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Straße von Steinhilben nach 
Wilsingen (K6739), ca. 500 Meter hinter dem Kreisverkehr 
Richtung Wilsingen. Die weitere Anfahrt ist dann ab der Ab-
fahrt von der K6739 ausgeschildert.
Auf dem Programm stehen an diesem Tag die Themenbereiche 
„Waldbau mit Tanne“, „Rund um die Arbeitssicherheit“ mit dem 
Schwerpunkt „Sperren von Hiebsorten“, „Technische Neuhei-
ten für die Waldbewirtschaftung“, „Forstneuorganisation“ sowie 
„Neue Erholungswaldkonzeption“, und „Aktuelles zum Holzmarkt 
und zur Waldschutzsituation“.
Die Themen „Waldbau mit Tanne“, „Rund um die Arbeitssicher-
heit“ und „Technische Neuheiten“ werden an drei Stationen im 
Wald vorgestellt. Die Veranstaltung wird danach gegen 15.30 Uhr 
im „Gasthof Kreuz“ in Wilsingen fortgesetzt. Eine Anfahrtsskiz-
ze zu dem Treffpunkt sowie weitere Informationen rund um das 
Thema Wald sind auf der Internetseite des Kreisforstamtes unter 
www.kreis-reutlingen.de/kreisforstamt eingestellt.
Vollsperrung der Holzelfinger Steige wegen Steinschlag-
schutzmaßnahmen
Ab dem 1. Oktober wird die Holzelfinger Steige zwischen Lich-
tenstein-Unterhausen und -Holzelfingen für den Verkehr voll ge-
sperrt. Die ausgeschilderte Umleitung des Verkehrs erfolgt in bei-
de Richtungen über die B 312 Honauer Steige und Traifelberg. Für 
den Busverkehr werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Weitere 
Informationen sind den Aushängen an den Haltestellen zu entneh-
men. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im 
Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württem-
berg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.
Kostenfreies Hilfsangebot des Landkreises für getrennt 
lebende Väter und Mütter
Das Auseinandergehen von Familien ist für Eltern wie Kinder eine 
einschneidende Erfahrung und häufig mit vielen Krisen verbun-
den. Die Erziehungsberatungsstelle des Landratsamts Reutlingen 
bietet neben Einzelberatungen konkrete und kostenfreie Hilfe in 
Form einer von Fachleuten geleiteten Gesprächsgruppe an, die 
sich ab 11. Oktober 2018 an insgesamt sechs Terminen immer 
mittwochs, jeweils abends von 20 bis 22 Uhr, in der Erziehungsbe-
ratungsstelle Reutlingen, Charlottenstraße 25 trifft. Das Angebot 
richtet sich an einzelne getrennt lebende Väter und Mütter, jedoch 

keine Elternpaare. Ziel der Gruppe ist es, unter kompetenter An-
leitung gegenseitige Unterstützung zu gewähren, sich auszutau-
schen und Perspektiven aufzuzeigen.
Anmeldung und Information unter Tel. 07121-947 90 60 oder  
erziehungsberatung.reutlingen@kreis-reutlingen.de.

HECKENSCHNITT GE/FÄLLIG
Wir bringen Ihre Hecke wieder in Form.

M. HELLER • GARTENPFLEGE
Telefon 07475 915705

&
Wir heiraten

Daniel Wintergerst

Miriam Wintergerst
geb. Tauch

Die Hochzeit findet am 6.10.2018 um 15 Uhr in der 
Evangelischen Kirche Sankt Nikolaus in Undingen statt.
Die Gemeinde ist herzlich eingeladen.

Ihr Restaurant

am Golfplatz

 

Familienfeier, Hochzeit?

Jetzt Termine sichern!

Wir freuen uns auf Sie!

 
 

 

Restaurant am Golfplatz Sonnenbühl
BRUNO DER BUTLER
Gewann vor Staudach 2, 72820 Sonnenbühl
Handy: 0171-17 99 828, E-Mail: info@bruno-der-butler.de

Wir beliefern Sie

auch gerne

zu Hause! 

DERUNORRUB  
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Ihr Restaurant

beim Golfplatz

 

Für Ihren besonderen Anlass stehen 
wir Ihnen mit unseren Räumlich-
keiten, unserem Service und unserer 
Erfahrung sehr gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie 
uns an!
 

Ihr Caterer 

für alle Anlässe

Im Zerg, 72820 Sonnenbühl
Telefon 07128 926680
info@golfclubrestaurant.eu
www.bruno-der-butler.de

Di - Sa 11- 22 Uhr, So u. Feiert. 10 - 22 Uhr
Mo Ruhetag, Warme Küche durchg. bis 21 Uhr
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Honau
Schulhaus

Fliederweg 7
Mutter/Kind Kurse ab 1,5 Jahre, Pré-Ballett, kreativer Kindertanz ab 
3 Jahre, Hip Hop Mini Kids ab 5 Jahre, Hip Hop ab 6 Jahre, Ballett ab 
6 Jahre. 
Weitere Informationen unter 
www.tanzraum-adomeit.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage 
Sabrina Adomeit mit Team

MASSAGE LICHTENSTEIN
www.massage-lichtenstein.de
Telefon 0174 3084241
Wenn Sie Verspannungen im Rücken haben oder einfach 
jetzt in den kühleren Monaten Entspannung suchen, 
ist eine Massage immer eine gute Idee!

Ihre Therapeutin

Qigong in Honau
immer montags 
9.00 - 10.00 u. 20.15 - 21.15 Uhr
Neuer Kurs ab 1. Oktober:

„Ich lächle mir zu”
10 x 60 Min. 75,– Euro
Anmeldung: Tel. 0151-26889818
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* Mehr Informationen unter: suedwestenergie.de/coupon 
 oder unserer kostenfreien Serviceline 0800 /  793 37 33

10,00€ HEIZÖL
SPAR-COUPON
Coupon ausschneiden, abgeben und 
10,00 € sparen. Bei Ihrer nächsten
Heizölbestellung bis zum 31.12.18*

DER KALTEW I N T E RK O M M T
Niederlassung Mössingen
Öl Ankele 
0 74 73 / 94 21 0

M
Ö-03

Beratung und Information: 

Tel. 07129 - 407 06 82

Betreuungs- und  
Pflegekräfte aus Osteuropa

PROMEDICA PLUS Reutlingen | Tübingen   

Birgitta & Uwe Bartels  
Starenweg 3  |  72829 Engstingen  
reutlingen@promedicaplus.de
www.promedicaplus.de/reutlingen



3. Oktober Herbstschau 

A N H Ä N G E R – H E R Z O G 
 
 

  

 
 

Informieren Sie sich über unser umfangreiches Anhängerprogramm 

Am Feiertag von 13:00 – 17:00 Uhr 
Ausstellung Keltenstr. 3, Engstingen Tel: 07129 3482 

 

Unser Team hat Verstärkung 
bekommen!

Nach erfolgreich 
abgeschlossener Meisterprüfung

ist unser Sohn Nico Werner
zurück in unserem Betrieb.

Sie wollen Ihre Immobilie stressfrei verkaufen?
Wir nehmen Ihnen alles ab!

Sehr gerne stehen wir für ein Gespräch zu Ihrer Verfügung
und freuen uns auf Ihren Anruf.

Unsere mehr als 20jährige Erfahrung macht Ihr
Immobiliengeschäft zu Ihrem Erfolg!

I.M.I Inge Mohr Immobilien
Forchenweg 10 · 72805 Lichtenstein · Tel. 07122/3456 · info@im-i.de

IHR PERSÖNLICHES IMMOBILIENBÜRO
IM RAUM RT-VORDERE ALB

Göggel Retail Fashion e.K. Mode Treff 

Reutlinger Str. 27 • 72501  Gammertingen 07574/936973           

www.alboutlet.de 

 





•Lack  •Hagel  •Glas
•Blech •Unfall •Reifen

Schaut mal auf die Füße runter
Sind die Schuhe noch schön? Wenn nein, dann können wir helfen. Bei uns erhalten Sie viele tolle 
neue Schuhe für Frau, Mann u. Kind immer günstig. Auch Schuhe für Einlagen haben wir für Sie. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schuhhaus Walter Pfullingen, Wörthstr. 95, Nähe Obi + Bad Urach, Burgstr. 44, Mo-Fr.: 9.00-19.00, Sa. 9.00-18.00 

Elektro Hecht GmbH & Co. KG
72793 Pfullingen, Römerstraße 80
Tel: 07121/3881-40   •    www.elektro-hecht.de

Beratung 
Verkauf 
Reparatur

Energieeffizienz: Spektrum A+++ bis D

DA
M

EN
- U

N
D 

H
ER

RE
N

SA
LO

N

Sibylle’s
HAARSTUDIO
im wiesental 27
72829 engstingen-
kohlstetten
fon 07385 965068
oder
01577 0402125

 

Auf Ihren Besuch freut sich 
Fam. Pfeiffer und Mitarbeiter

Melchinger Straße 16 
72820 Sonnenbühl-Willmandingen 

Telefon 07128/927090
Telefax 07128/927859

Angebot der Woche
gültig vom Fr., 28.09.
bis Do., 04.10.2018

Schweinehals, am Stück oder in Scheiben             100 g € 0,99

Siedfleisch ohne Bein, Querrippe                            100 g € 0,89

Hausgemachte Maultaschen                     100 g € 0,92

Lyoner, auch als Portionswurst                                  100 g € 1,05

Jagdwurst, auch als Portionswurst                            100 g € 1,15

Roter Schwartenmagen                            100 g € 0,89

Rote Wurst, auch im 5er Pack                          100 g € 0,90

Jetzt wieder für Ihre Schlachtplatte
Leber-, Blut- und Griebenwürste

HHerzliche Einladung zum 

18. Roller- und Kleinwagentreffen  
auf dem Festplatz beim  

 

 

am Mittwoch, 03. Oktober 2018  

ab 9.00 Uhr 

Das Programm und weitere Details finden Sie unter: 

 www.automuseum-engstingen.de 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
Täglich frisch bei  
Ihrer Bäckerei 
Haug  
Für Sie da 
in Genkingen, 
Willmandingen
und Erpfingen 

07128/92200

Für Sie da
in Genkingen,
Willmandingen,
Erpfingen

07128/92200

und im Inselladen, Pfullingen, ( 07121/7506803

 

Angebot gilt NICHT am Sonntag

Alles rund um die tolle Knolle…
Kartoffelbrot 1 St. 2,40 €

Kartoffelwecken 2 St. 1,10 €

Angebot der Woche:
Zwetschgenplunder Stück  1,20 €
Angebot solange Vorrat reicht!

Land zum Leben – 
Grund zur Hoffnung



Schießgasse 4| 72820 Sonnenbühl-Undingen| Tel. 07128.2302
post@metzgerei-allmendinger.de | www.metzgerei-allmendinger.de

Montag–Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag 7.00 bis 13.00 Uhr| Mittwoch nachmittags geschlossen

Junges Alblammfleisch
aus eigener Schlachtung

HÄHNCHEN-

SCHLEGEL MIT 

GEMÜSEREIS

Di. 02.10. ab 10 Uhr

OKTOBERFEST-SPEZIALITÄTEN!
Bioland Suppenfleisch
Überzwerch mit Knochen

100g € 0,89

Bioland Hausmacher Leber- und
Griebenwurst 100g € 0,89

Schweinekotelette mit Schwarte 100g € 0,79

Fleischkäsesortiment 
feiner Fleischkäse, grober Fleischkäse, Pizzafleisch-
käse, Zwiebelfleischkäse, echter Leberkäse

100g € 1,09

Bierkugel
Portions-Bierwurst mit Senfkörnern

100g € 1,39

Käsekrainer 100g € 1,09

Sauerkraut
tafelfertig

100g € 0,49

Krustenschinken
im Ofen gebacken

100g € 1,55

Weißwurstsalat 100g € 1,09

Obazda 100g € 1,59

Angebot gültig vom 28.09. bis 29.09.2018

Bernlocherstraße 23 | 72829 Engstingen
Telefon 07129 9296601

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.30 bis 12.30 Uhr, 14.30 bis 18.00 Uhr
Sa.                  9.30 bis 13.00 Uhr
Mi.                  nachmittags geschlossen

Herbst anprobieren?!
Ja klar! 

Mit leckeren Snacks und Prosecco 

Winterjacken und Wintermäntel 

– 10%

... JEDEN TAG WOHLFÜHLEN

Fr.,  28.9., bis 21 Uhr

Sa., 29.9., bis 14 Uhr

.

Neu: Bag‐in‐Box

Beraten!
Mit Köpfchen.
Thomas Fauser
www.thomas-fauser.de
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Gemeinde Gomaringen

Landkreis Tübingen

Die Gemeinde Gomaringen (rund 9.000  
Einwohner), Landkreis Tübingen sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte / einen engagierten

Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
für den Bereich Bauverwaltung

Die Stelle wurde neu geschaffen, um die Entwicklung der Gemeinde  
Gomaringen voranzubringen. Das Arbeitsverhältnis ist befristet auf 

2 Jahre.

Die/den Bewerber/-in erwartet ein breit gefächertes, interessantes Auf-
gabengebiet, insbesondere:

—  Bauleitplanung
—  Bauordnung ohne Baurechtszuständigkeit, 

Bauberatung, Bauanträge
—  Natur- und Umweltschutz
—  Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Änderungen in der Aufgabenzuordnung bleiben vorbehalten.

Sie sind:

—  Verwaltungsfachwirt/in (Angestelltenlehrgang II) 
mit langjähriger Erfahrung   

der haben eine vergleichbare Ausbildung.
—  Ein Organisationstalent und übernehmen 

gerne Verantwortung.
—  Offen für eine flexible Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft 

zum Dienst auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten,  
an Wochenenden und an Sonn- und Feiertagen.

—  Aufgeschlossen sich in einem vielfältigen Aufgabenbereich zu 
engagieren und einzuarbeiten, sowie mitzugestalten.

—  Eigeninitiativ und motiviert für Neues und Bewährtes.
—  Offen für eine vertrauensvolle und wertschätzende 

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.
Wir bieten Ihnen: 

—  Ein vielfältiges Aufgabengebiet mit Gestaltungsmöglichkeiten.

—  Ein Beschäftigungsumfang von 100 %.

—  Leistungsgerechte Vergütung in Entgeltgruppe 9b TVöD.

—  Verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten.

—  Teambildende Maßnahmen bei einem verantwortungsvollen 
Arbeitgeber.

Sie sind überzeugt  das Anforderungsprofil auszufüllen und die Aufgaben 
flexibel zu erfüllen? Bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen 
Unterlagen bis zum 17.10.2018 bei der Gemeinde Gomaringen, Rat-
hausstr. 4, 72810 Gomaringen. Bitte schicken Sie uns nur Kopien 

ohne Bewerbungsmappe zu, da keine Rücksendung erfolgt. 

Nach Abschluss des Verfahrens werden alle Unterlagen 

datengeschützt vernichtet. Eine Onlinebewerbung (pdf-Format) 
nehmen wir gerne unter bewerbung@gomaringen.de entgegen. Für 
Ihre Fragen zum Aufgabengebiet nimmt sich unser Bauamtsleiter Herr 
Andreas Linsenmayer, Tel.: 07072/9155-21 und bei personalrechtlichen 
Fragen unser Leiter des Hauptamtes Herrn Martin Schindler,  
Tel.: 07072/9155-42, gerne Zeit für Sie.

Gemeinde Gomaringen

Landkreis Tübingen

Für die Kindergartenteams der Gemeinde  

Gomaringen (rund 9.000 Einwohner), Landkreis 
Tübingen, suchen wir zu Beginn des Kindergartenjahres  
2019/2020 für unsere Kinderhäuser

Hauffstraße (dreigruppig)  

 2 Anerkennungspraktikanten/innen (m/w/d),

Haydnstraße (fünfgruppig)  

 2 Anerkennungspraktikanten/innen (m/w/d),

Linsenhof (dreigruppige)  

 2 Anerkennungspraktikanten/innen (m/w/d).

Die Einrichtungen bieten ein qualitatives Angebot mit Ganztagesbetreu-
ung und arbeiten nach einer offenen Konzeption. 

Sie arbeiten gerne in einem engagierten Team und möchten die Arbeit 
mitgestalten? Werden Sie Teil des Teams und bewerben Sie sich mit 
Ihren aussagekräftigen Unterlagen. Senden Sie diese bitte bis zum 
27.10.2018 an die Gemeinde Gomaringen, Rathausstraße 4, 72810 Go-
maringen. Bitte schicken Sie uns nur Kopien ohne Bewerbungs-

mappe zu, da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des 

Verfahrens werden alle Unterlagen datengeschützt vernich-

tet. Eine Onlinebewerbung (pdf-Format) nehmen wir gerne unter  
bewerbung@gomaringen.de entgegen. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Leiterinnen der Einrichtungen 
Frau Schmidt, Kindergarten Hauffstraße, Tel.: 07072/921507, Frau Burk-
hardt, Kinderhaus Haydnstraße Tel.: 07072/9229062 und Frau Baltzer, 
Kindergarten Linsenhof, Tel.: 07072/60842 oder an Frau Hiestermann 
von der Gemeindeverwaltung, Tel.: 07072/9155-41.

Weitere Informationen über die Kindertageseinrichtungen der  
Gemeinde Gomaringen erhalten Sie unter  
www.gomaringen.de/Bürgerinfo/Kinderbetreuung.

 

Unterhausen · Quellenstraße 8
Telefon 0 7129/92 81-0
info@zimmerer-haustechnik.de
www.zimmerer-haustechnik.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

KUNDENDIENSTMONTEUR/IN
HEIZUNG/SANITÄR

Wir bieten eine unbefristete Vollzeitstelle im angenehmen
Arbeits- und Betriebsklima samt Firmenfahrzeug.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich, per E-Mail
oder telefonisch an Herrn Denis Zimmerer.

Stellenanzeigeneigen • ellenanzSt eigen • Stele le lenlenlelenelleltSttSt aanzn nzeanzeieigggenige • Stennanzeigennn eigenellenanz • St eigen



Wir sind ein innovatives mittelständiges 
 Modeunternehmen im Bereich ECO-Fashion

Zur Verstärkung unseres Teams in Sonnenbühl suchen wir

WIR  
BILDEN 

AUS!

Möchten Sie sich diesen Herausforderungen stellen?

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen  

bis zum 13. Oktober 2018

Unter Angabe Ihres frühstmöglichen Eintrittstermin und  

sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an  

bewerbung@schweikardt-moden.de oder  

an folgende Adreße: 

 

Modenäher�/�innen 
Modeschneider�/�innen 
Industrienäher�/�innen  

in Vollzeit / Teilzeit

IHRE AUFGABEN
» Eigenständiges Arbeiten mit unseren modernsten Industriemaschinen 

» Individuelle Aufgaben in der Konfektion und in der Musterung 

IHR PROFIL
» Sie haben Freude am Nähen oder Sie haben Erfahrung als Näherin und 

können die gängigen Industrienähmaschinen sicher bedienen 

» Idealerweise haben Sie eine Ausbildung  

als Modenäher / in oder Modeschneider / in 

» Sie sind flexibel, teamfähig und arbeiten  

zuverläßig und sorgfältig 

UNSER ANGEBOT:
» Wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben in einem  

vollstufigen nachhaltigen Textilunternehmen 

» Mitarbeit bei der Entwicklung von innovativen Produkten  

und Mitgestaltung der Zukunft der Textilbranche.  

» Moderner Arbeitsplatz und Zusammenarbeit in einem motivierten Team 

» Flache Hierarchien und ein attraktives und 

 wertschätzendes Arbeitsumfeld 

» Unbefristeter Arbeitsvertrag mit  

attraktiver  Vergütung  

und intereßanten Entwicklungsmöglichkeiten. 

» Intensive Einarbeitung 
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Die vollständigen Stellenausschreibungen sind unter www.rsu-reifen.de/jobs

Wir suchen ab sofort:

 › Kfz-Mechaniker/-Mechatroniker (m/w)
 › Kfz-Meister/-Serviceberater (m/w)
 › Reifenmonteur in Voll-/Teilzeit (m/w)

___________________________________________________

Hallo… SIE!

Genau SIE! Jetzt bewerben bei

WEIß & BRUNNER
_________________________________________________

Erpfinger Straße 13 Hörschwager Straße 5

72820 Sonnenbühl 72818 Trochtelfingen
Tel. 0 71 28 / 7 07 Tel. 0 71 24 / 3 00

info@weiss-brunner.go1a.de info@weiss-brunner.de

_________________________________________________

Wir sind der zuverlässige und kompetente Ansprechpartner

für alle Marken. Seit vielen Jahren beraten und betreuen

wir unsere Kunden - mit Begeisterung und Engagement

für moderne Technik und individuellen Service.

Wir suchen für den Standort in Trochtelfingen

für die Bereiche Service / Werkstatt einen

KFZ-Servicetechniker / -meister (m/w)

In unserer modern eingerichteten Werkstatt führen Sie

eigenständig Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungs-

arbeiten durch. Sie bearbeiten Reparaturaufträge

gleichbleibend präzise, termingerecht und qualitätsbewusst.

Geben Sie jetzt Ihrer beruflichen Laufbahn eine

dynamische Zukunft!

Bei uns erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz, interessante
Aufgaben und ein sympathisches Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung

per Post oder E-Mail.

Sie haben Fragen? Josef Brunner ist gerne für Sie da.
Tel. 0 71 24 / 3 00 oder info@weiss-brunner.de

Autohaus Weiß & Brunner GbR
Hörschwager Str. 5, 72818 Trochtelfingen

PROSPEKTVERTEILER/ IN 
IN ERPFINGEN
GESUCHT!

Agentur Frey GmbH & Co. KG
Benzstraße 12  ▪ 89079 Ulm
0731 / 159 97-37 ▪ info@freyplus.de

BEWERBE DICH 
JETZT UNTER:

www.freyplus.de/jobs

Ideal für Schüler ab 
13 Jahren!

Stellenanzeigeneigen • ellenanzSt eigen • Stele le lenlenlelenelleltSttSt aanzn nzeanzeieigggenige • Stennanzeigennn eigenellenanz • St eigen
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72820 Sonnenbühl-Undingen,
Am Genkinger Weg 3/1 

72393 Burladingen, Hausener Straße 15

Seit 40 Jahren
Ihr Autohaus Alle Marken – eine Werkstatt

72820 Sonnenbühl-Undingen
Telefon 07128 1707

:
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Möbel – Innenausbau
Einbauküchen nach Maß
Fenster und Haustüren in allen Ausführungen

MEHRTAGESREISEN

SILVESTERREISEN

WEIHNACHTSMÄRKTE

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH UND IHRE BUCHUNG! 
TEL: 07128 - 687 • MAIL: info@leibfritz-reisen.de

Wilhelm Leibfritz GmbH & CO. KG • Am Genkinger Weg 1/1 • 72820 Sonnenbühl

13.10.
13.10.
21.10.
31.10. 
02.11.
22.11.
16.|23.|28.12.|
27.12.
28.12. I 29.12.

Die Schlagernacht des Jahres - Stgt. 
Varietè zum Tee „Servus, Grüzi und Hallo“ 
Chrysanthema Lahr - verkaufsoffener Sonntag - 
Europapark Rust an Halloween 
Glühweinfahrt mit dem Planwagen - Welzheimer Wald 
-Matth s Reim - Stuttgart 
05.01. Weltweihnachtscircus Stgt. 
Apassionata Stgt. „Der magische Traum“ 
Triberger Weihnachtszauber 

ab 62,00 €
48,00 €
30,00 €
75,00 € 
55,00 €

ab 72,00 €
ab 69,00 €
ab 69,00 €

38,00 €

10.11. - 12.11.
07.12. - 09.12.
04.01. - 05.01.
20.03. - 24.03.

Karnevalsauftakt Köln
Salzburger Bergadvent 
Starlight Express Bochum
Flusskreuzfahrt ab Köln - zur Tulpenblüte n. Holland -  

229,00 €
289,00 €
239,00 €
579,00 €

31.12.
31.12.
31.12. - 01.01.
31.12. - 01.01.
31.12. - 02.01.
30.12. - 01.01.
30.12. - 01.01.
30.12. - 01.01.
30.12. - 02.01.

Silvesterkreuzfahrt Bodensee
Silvester im Graf-Zep elin-Haus am Bodensee
Silvester in Düsseldorf 
Silvester in Freiburg 
Neujahrskonzert in Straßburg  
Silvester in Paris 
Silvester auf dem Rhein in Mainz 
Silvester in Dresden - Glitzer, Glanz & Genuss 
Silvester auf der Spree in Berlin 

170,00 €
175,00 €
135,00 €
119,00 €
359,00 €
259,00 €
429,00 €
410,00 €
444,00 €

24.11. 
24.11.
24.11.
27.11.
29.11.
30.11.
30.11.

30.11.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.

02.12.
02.12.
03.12.
06.12.
06.12.
07.12.
07.12.
08.12.
08.12.
08.12.
08.12.
08.12.
09.12.
09.12.

14.12.
14.12.
14.12.
15.12.
15.12.
15.12.
15.12.
15.12.
16.12.
16.12.
18.12.
19.12.
21.12.
22.12.

Rüdesheim 
Bregenz/Dornbirn
Zürich 
Ulm 
Ludwigsburg 
Bad Wimpfen 
Ravennaschlucht 
und Freiburg 
Lindau 
Bad Dürrheim 
Nürnberg 
Konstanz 
Michelstadt
Esslingen 

Bad Hindelang 
München 
Bad Hindelang 
Esslingen 
Straßburg
Rothenburg o.T. 
Zürich 
Maulbronn 
Bad Hindelang 
Ulm 
Regensburg 
Ludwigsburg 
Basel & Lörrach
Mannheim 

Konstanz 
Esslingen 
Augsburg 
Lindau 
Bad Wimpfen 
München 
Straßburg
Rothenburg o.T  
Rüdesheim 
Nürnberg
Konstanz 
Ulm 
Ludwigsburg
Freib. & Raven a.

TAGESREISEN

Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür am
30.09.18 von 11-16 Uhr in der Robert-Bosch-Str. 3

Beathe Seiler-Möhn
Staatl. geprüfte
Musiklehrerin

Musikschule Seiler, Holdergasse 1, 
72820 Sonnenbühl, Tel. 0 7128/3782, www.musikschule-seiler.de

Staatlich geprüfte Klavier- und Violinpädagogin,
Schulmusikerin - unterrichtet Ihr Kind gerne!

Durchstarten nach

den Sommerferien!
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Flaschnerei • Sanitäre Anlagen
Heizungsbau • Solaranlagen

Thomas Karcher
72820 Sonnenbühl · Hindenburgstr. 11

Tel. 07128/2839 · Fax 07128/2844 · karcher.thomas@gmx.de

Heizung Sanitär Flaschnerei

Neubau oder Altbau

Heizungsbau für Pellet,
Holz, Öl, Gas

Bäder Sanierung,
auch als komplett Lösung

Reparaturen aller Art

Blecharbeiten rund ums Haus

Langjährige Erfahrung,
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit

Steuererklärungen privat und betrieblich
Finanzbuchführungen
Lohnabrechnungen

Jahresabschlüsse, Gewinnermittlungen
Steuerliche Beratungen

Sonnenbühl-Genkingen, Leimgrubenstraße 8
Telefon 07128 9208336, Fax 07128 9208216

Steuerkanzlei Angelika Wurster
Steuerbevollmächtigte

WIR IN 
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    KÜCHEN, DIE BEGEISTERN. 
FÜR JEDEN GESCHMACK 
  UND JEDES BUDGET.
Wir planen und realisieren Ihre Küche. Individuell. 
Funktional. Von höchster handwerklicher Qualität. 
Termingerecht. Und zu einem fairen Preis.

VON ANFANG AN GUT BERATEN: 
Vereinbaren Sie ein unverbindliches und kostenfreies erstes 

Planungsgespräch. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

SCHREINEREI MATTHIAS HERRMANN
Silcherstraße 1 . 72820  Sonnenbühl . 07128 92983-90

Wir verbauen die Module 

unseres namhaften 

Partners REMPP Küchen.

k 07128 9298321 | Fax 9298329
mail@schmidtwohnbau.de

k 07128 9298320 | Fax 9298329
mail@architektschmidt.de

Wir planen & beraten Sie 
bei Bausachen

Wir realisieren Ihr Bauvorhaben

BERNHARD SCHMIDT
DIPL. ING. ARCHITEKT
ENTWURF PLANUNG
B A U L E I T U N G GÖ
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Auch in „harmlosen“ 
Downloads und

E-Mail-Anhängen können 
Gefahren lauern.

www.polizei-beratung.de

Vorsicht, 
Betrüger am 
(Netz-)Werk!
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Unser Heimatmuseum
und Café Möck 
ist täglich außer montags 
von 14 bis 18 Uhr geöffent.
Bobbahn geöffnet von 10 bis 18 Uhr.
Der Kletterpark schließt am 15. Oktober 2018.
Für unser Heimatmuseum suchen wir noch alte Bilder aus Erpfingen,
gerne erwerben wir auch ausgefallene Utensilien.
www.sommerbob.de
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Vereid. Buchprüferin
Steuerberaterin
Landw. Buchstelle

Raiffeisenstr. 2
72820 Sonnenbühl
Tel. 0 71 28/92 81 90
Fax 0 71 28/92 81 91
R.Mezger@kanzlei-mezger.de
www.kanzlei-mezger.de

Dipl. oec.

RUTH MEZGERST
EU
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20 Jahre

Ihr Weg zu gepflegten Füßen...
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit in meinem Studio.

• Fachfußpflege • Naturnagelverstärkung 

• Fußzonenmassage • Wohlfühlgutscheine

Fußpflege SILWER
Silke Werner Fachfußpflege
Steigstraße 33
72820 Sonnenbühl-Erpfingen
Telefon 07128 9209940

Ich freue mich auf Ihren Anruf

hochwertige, ausgefallene, extravagante Qualitätsdruckerzeugnisse
wwwww.printbyf ink.dede
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Wilhelmstrasse 6/1
72820 Sonnenbühl
Telefon: 07128 1857
Mobil:   0172 7938999
email:   norman.enzle@web.de

• Malerarbeiten
• Stuckateurarbeiten
• dekorative Innenputze 

• Farbgestaltung
• Renovierungen
• Schimmelsanierung

enzLe
MALER & STUCKATEUR

MEISTERBETRIEB

gesund sein & gesund bleiben

Heilende Hände inSonnenbühl
natürliche Methoden helfen Ihnen weiter

Willmandingen • 07128. 38 055 38 • www.dagmarhiller.de

Wertvolles günstig versichert.

Die Versicherung für alles 
Wertvolle im Leben.

GÜNSTIGSTER
ANBIETER

WGV
SUV-Versicherung
Ausgabe 08 / 2018

      ovterW  .thericsertig vsgünsello  

Wolfgang Gekeler
Grießstraße 22 · 72820 Sonnenbühl
Telefon 07128/2913

Mitarbeiter gesucht!



ERIMA  
AKTIONSTAGE

 28.09. - 02.10.2018

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag 10:00-18:00 Uhr

Samstag 9:00-16:00 Uhr

Carl-Zeiss-Str.10
72793 Pfullingen (hinter Lidl)

Tel. 07121 342 239

  

>>> UND NOCH VIELE WEITERE ANGEBOTE ZU SUPERPREISEN! <<<
Für Kinder, Damen & Herren | Nur solange der Vorrat reicht
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 Montag-Freitag 10:00-18:00 Uhr

>>> UND NOCH VIELE WEITERE ANGEBOTE ZU SUPERPREISEN! <<<

Samstag 9:00-16:00 Uhr

Carl-Zeiss-Str.10
72793 Pfullingen (hinter Lidl)

Tel. 07121 342 239

Für Kinder, Damen & Herren | Nur solange der Vorrat reicht

 

 

  

 
  

 
  

 

Öffnungszeiten:

>>> UND NOCH VIELE WEITERE ANGEBOTE ZU SUPERPREISEN! <<<

Montag-Freitag 10:00-18:00 Uhr
Samstag 9:00-16:00 Uhr

Carl-Zeiss-Str.10
72793 Pfullingen (hinter Lidl)

Tel. 07121 342 239

Für Kinder, Damen & Herren | Nur solange der Vorrat reicht

 

 

  

 
  

 
  

 

>>> UND NOCH VIELE WEITERE ANGEBOTE ZU SUPERPREISEN! <<<
Für Kinder, Damen & Herren | Nur solange der Vorrat reicht
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>>> UND NOCH VIELE WEITERE ANGEBOTE ZU SUPERPREISEN! <<<

esohsg

12,- EUR

Lauchertstrasse 11 · 72393 Burladingen - Melchingen
Telefon 07126/921 59 40 · Fax 07126/921 59 39
sonja.hoeppner @ t-online.de

Ich stehe Ihnen gerne mit den folgenden 
Tätigkeitsschwerpunkten zur Seite:

Steuerliche Beratung
Jahresabschlüsse
Steuererklärungen privat und betrieblich
Finanzbuchführung
Lohnbuchführung

Ihre 
Sonja Höppner

ein
Landmetzgerei

Frische & 
Qualität aus 
eigener Schlachtung

Wochenangebote

Inhaber: Jochen Rein
Pfullinger Straße 1 · 72820 Sonnenbühl · Telefon 0 71 28 / 5 13

28.09. – 04.10.2018

Rinderwade . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 1,19 €
Hackfleisch gemischt  . . . . . . . . . . . 100 g 0,82 €
frische Schinkenwurst  . . . . . . . 100 g 1,15 €
weiße Presswurst  . . . . . . . . . . . 100 g 0,95 €
Edamer 45% Fett i. d. Tr.  . . . . . . . . . . . 100 g 0,89 €

Seelachsfilet

Dienstag: Nudelschinkengratin und Salat

www.taxi-stark.com

• Taxifahrten aller Art
• Dialyse
• Arztbesuche
• Strahlentherapie
• Rehafahrten
• Rollstuhltransporte Gemeindeblätter – gezielt werben



Münsi nger Biosp härenmarkt

03.Oktober 2018
von 11.00 – 17.00 Uhr 
Innenstadt verkaufsoffen

Telefon 07121-71712
www.mayer-rolladen.de

Max-Eyth-Str. 18 · 72793 Pfullingen

Rolläden · Jalousien
Markisen · Klappläden
Sonnenschirme · Tore

Reparaturservice

TREPPEN DIREKT 
VOM FACHMANN

Montag - Freitag: 14:00 bis 18:00 Uhr

Mark Weinhardt GmbH
Siemensstr. 4
72124 Pliezhausen
Telefon: 07127 713 43
weinhardt@steigwerk.com

Obst- und Gemüseverkauf
vorwiegend von der Reichenau

immer freitags
•13.15 – 15.15 Uhr auf dem Marktplatz in Erpfingen
•15.30 – 16.45 Uhr bei Getränke Maier in Undingen
•17.00 – 18.00 Uhr Schotterwerk Heinz in Willmandingen

Salate und Gemüse von der Reichenau,
Äpfel Elstar, Gravensteiner

+ Delba + Zwetschgen + ital. Trauben
Obst und Gemüse Hagner · Straßberg

Salate und Gemüse von der Reichenau,
Äpfel Elstar, Gravensteiner

+ Delba + Zwetschgen + ital. Trauben

In Sonnenbühl-Genkingen:
Obst- und Gemüseverkauf
vorwiegend von der Reichenau
immer dienstags von 13.30 – 16.30 Uhr
an der ehemaligen Aral-Tankstelle in der Pfullinger Straße

Obst und Gemüse Hagner · Straßberg

 
           Landtechnik-Gartentechnik-Service-Verkauf 

Wir machen Platz für neue Geräte 
Tolle Aktionspreise -  jetzt zugreifen 
Sabo-Rasenmäher, Echo-Gartengeräte,
Fiskars-Gartenartikel, Aspen-Kraftstoffe, 
Sägeketten, Freischneiderfaden u.v.m. 
Reparaturwerkstatt für alle Marken  

Unter den Linden 17, Melchingen 
Tel. 07126-1020     Mo-Fr 8-12 u. 13-17 Uhr  

Wir machen Platz für neue Geräte
Tolle Aktionspreise  ‐ jetzt zugreifen 
Sabo‐Rasenmäher • Echo‐Gartengeräte • 
Fiskars‐Gartenartikel • Aspen‐Kraftstoffe • 
Sägeketten • Freischneiderfaden u.v.m. 
Reparaturwerkstatt für alle Marken

Unter den Linden 17, Melchingen 
Tel. 07126‐1020     Mo‐Fr 8‐12 und 13‐17 Uhr 



   
      
        
          

40 JAHRE
VOLLER SCHILLER

· Produktionsrundgang

· SCHILLER - Der Film

· Tolles Foodtruck-Catering 

Aktionen für Jung & Alt:

· Die Welt voller Schiller - E-Bike

· Die Welt voller Schiller - Auto

· Digital Graffiti

· Wir lassen Sie fliegen

· 5D - Virtual Reality
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